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Ist unser parlamentarisches System
in guter Verfassung?

Vierzig Jahre Grundgesetz — vierzig Jahre parla-
mentarisch-repräsentativ verfaßte Demokratie —
vierzig Jahre Bundesrepublik Deutschland: Diese
Jubiläen können für Parteien, Parlamentarier und
Politiker nicht nur Anlaß für Feierstunden sein,
sondern auch eine willkommene Gelegenheit zum
Nachdenken über Erreichtes und Nichterreichtes.
Nachdenken zum Beispiel auch über jenen hinter-
sinnigen Satz Richard von Weizsäckers aus seiner
großen Rede zum vierzigsten Verfassungstag am
24. Mai dieses Jahres: „Wir haben eine gute Ver-
fassung . . , Sind wir aber auch in guter Verfas-
sung?“ Mit dieser Fragestellung hat unser Staats-
oberhaupt genau die Problematik umrissen, die im-

mer mehr Demokraten in allen politischen La-
gern beunruhigt: Wie steht es um die innere Ver-
fassung unseres Gemeinwesens? Wo liegen die
Ursachen für den Entfremdungsprozeß zwischen
Bürgern und Parteien, zwischen Wählern und
Gewählten, für den Ansehensverlust der Parla-
mente und für die Diskrepanz zwischen Verfas-
sungsauftrag und Verfassungswirklichkeit? Ri-
chard von Weizsäcker provoziert uns geradezu,
über die Verfassung unserer politischen Kultur
nachzudenken. Hierzu möchte ich im folgenden
am Beispiel des äußeren und inneren Zustands
unseres parlamentarischen Systems einen Beitrag
leisten.

I. Der Auftrag des Grundgesetzes

Der Ort, an dem unsere politische Kultur „ent-
springt“, geprägt und hautnah erfahrbar wird, der
Schauplatz, auf dem der Verfassungsauftrag zur
Verfassungswirklichkeit wird (leider zunehmend
auch die Diskrepanz zwischen beiden!), ist das Par-
lament. Sein Selbstverständnis, seine Arbeitsweise,
sein Erscheinungsbild, seine Glaubwürdigkeit und
seine Mittlerfunktion zwischen Bürger und Staat
entscheiden über das Ansehen der repräsentativen
Demokratie. Hier treffen die Verfassungsbestim-
mungen über Volkssouveränität, Parteienmacht,
Staatsräson und personaler Gewissenhaftigkeit des
Volksvertreters zusammen und vermengen sich zur
Verfassungswirklichkeit.

Die einschlägigen Verfassungsbestimmungen, die
so etwas wie die Eckpfeiler unseres repräsentativen
Systems ausmachen, lauten wie folgt:

- „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird
vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung
ausgeübt. “ (Artikel 20 Abs. 2 GG)

- „Die Parteien wirken bei derpolitischen Willens-
bildung des Volkes mit.“ (Artikel 21 Abs. 1
GG)

- „Die Abgeordneten . . . sind Vertreter des gan-
zen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht
gebunden und nur ihrem Gewissen unterwor-
fen.“ (Artikel 38 Abs. 1 GG)

Mit diesen drei Eckpfeilern wurde unser parlamen-
tarisches System 1949 im Grundgesetz (wohlge-
merkt dem Fundament einer traditionell überlege-
nen Staatsmacht) abgesteckt. Nach vierzig Jahren
ist zu fragen, wie sich ihre Zuordnung und Gewich-
tung zueinander entwickelt haben: „Stimmen“ die
Relationen zwischen ihnen, erweisen sie sich als
ausreichend tragbar und belastbar? Hieran hege ich
aufgrund meiner jahrzehntelangen parlamentari-
schen Erfahrung wachsende Zweifel, die ich im
Rahmen dieses Beitrages nicht umfassend, viel-
mehr nur partiell am Beispiel des Teilbereiches
„Funktionsfähigkeit des Parlaments“ begründen
möchte, eines Teilbereiches allerdings, an dem
der Zustand des „Dreipfeilersystems“ deutlich
wird.

Bei der Begründung meiner Zweifel berufe ich
mich zuerst und vor allem auf jenes Verfassungsge-
bot des Artikels 38 Abs. 1 des Grundgesetzes, weil
mit ihm eine Mitverantwortung des einzelnen
Volksvertreters für die Funktionsfähigkeit und das
Ansehen des Ganzen konstituiert wurde. Bei dieser
Berufung greife ich auf die Entstehungsgeschichte
zurück, die für mich und andere Abgeordnete ent-
scheidend für unsere Überlegungen zur Parla-
mentsreform waren und sind. Unsere Verfassungs-
väter hatten — wie in den Protokollen des Parla-
mentarischen Rates nachzulesen ist — zweifellos
überwiegend moralische Gründe, den Artikel 38
Abs. 1 GG so zu formulieren, wie er in seiner Lang-
fassung schließlich mit folgendem Wortlaut ange-



nommen wurde: „Die Abgeordneten sind Vertreter
des ganzen Volkes. Jeder Abgeordnete folgt bei
Reden, Handlungen, Abstimmungen und Wahlen
seiner Überzeugung und seinem Gewissen.“ )1

Der CDU-Abgeordnete Dr. Süsterhenn begrün-
dete diese Formulierung in der Sitzung des Haupt-
ausschusses am 11. November 1948 wie folgt: „Die
sogenannte klassische Fassung, in der gesagt wird,
daß die Abgeordneten nur ihrem Gewissen unter-
worfen und an Aufträge und Weisungen nicht gebun-
den sind, hat den Fraktionszwang mit all seinen un-
erfreulichen Erscheinungen nicht verhindern kön-
nen. Ob das überhaupt möglich ist, erscheint mir
sehr fraglich. Immerhin sollte man, weil die klassi-
sche Formulierung sich jedenfalls nicht bewährt hat,
bei Satz dieses Artikels eine Formulierung wählen,
die diepersönliche Gewissensentscheidung und auch
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die persönliche Freiheit des Abgeordneten etwas
schärfer herausstellt. Das wäre dann wenigstens eine
Mahnung an die Abgeordneten, sich nach ihrer per-
sönlichen Entscheidung zu orientieren . . ."2)
In den vorangegangenen Diskussionen hatten meh-
rere Abgeordnete immer wieder die Bedeutung des
ethischen Wertes dieser Bestimmung unterstrichen.
So der Abgeordnete Dr. Dehler (FDP)3), als er
feststellte, daß diese Bestimmung eine „wesentliche
Grundlage unseres politischen Lebens“ darstelle
und „daher unentbehrlich“ sei. Schließlich wurde in
der Endredaktion des Grundgesetz-Textes die oben
zitierte Fassung „gestrafft“ und sprachlich verbes-
sert“ mit dem Ziel, daß „das Recht des Abgeord-
neten auf freie Entscheidung ausreichend zum Aus-
druck kommt“. Also sprachen und entschieden die
Väter unserer Verfassung.

1) Akten und Protokolle des Parlamentarischen Rates, zit.
in: Hildegard Hamm-Brücher, Der Politiker und sein Gewis-
sen, München 1987* 2, S. 11.
2) Deutscher Bundestag (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat
1948—1949, Akten und Protokolle, Bd. 2. Boppard 1981.
3) Vgl. ebd.

4) Vgl. Deutscher Bundestag — 1. Wahlperiode, Plenarpro-
tokoll 1/245.

II. Die parlamentarische Wirklichkeit

Dieses „Recht auf die persönliche Entscheidung“,
durch die Mitverantwortung überhaupt erst mög-
lich wird, was ist daraus geworden? Welche Rolle
hat der Artikel 38 Abs. 1 GG in den fast vierzig
Jahren seit der ersten Konstituierung des Bundes-
tages am 7. September 1949 für das Selbstverständ-
nis der Volksvertretung und der hierzu gewählten
Volksvertreter gespielt?

Auftrag und Begründung des Artikels 38 Abs. 1
sind — wie eben dargestellt — eindeutig. Nach sei-
ner Konstituierung gab sich der erste Deutsche
Bundestag eine vorläufige Geschäftsordnung, in
der die „Rechte und Pflichten“ seiner Mitglieder im
ersten Abschnitt noch ganz an den Anfang gestellt
wurden. (Heute sind sie erst im fünften Abschnitt
der Geschäftsordnung zu finden.) Der einzelne Ab-
geordnete hatte zunächst eine größere Zahl von
Individualrechten, seine Rederechte wurden freizü-
gig gehandhabt, freie Wortmeldungen waren mög-
lich, und das Abstimmungsverhalten der Fraktio-
nen war sehr viel weniger einheitlich als heute.
Hierfür ein Beispiel:

Anläßlich der Abstimmung über die ersten Wieder-
gutmachungsleistungen an den Staat Israel am
18. März 1953 stimmten in der 146köpfigen CDU/
CSU-Fraktion 84 Abgeordnete mit Ja, fünf mit
Nein, 40 enthielten sich, und 18 fehlten. In der
49köpfigen FDP-Fraktion gab es 17 Ja-Stimmen,
fünf Nein-Stimmen, 19 Enthaltungen, acht Abge-
ordnete fehlten. Von der 20 Mitglieder zählenden

Fraktion der rechtskonservativen „Deutschen Par-
tei“ stimmten fünf Abgeordnete mit Ja4). Ohne die
einstimmige Unterstützung der in Opposition zur
Regierung stehenden Sozialdemokraten hätte der
Vertrag mit Israel damals im Deutschen Bundestag
keine Mehrheit gefunden. Heute wäre ein solch
eigenständiges und heterogenes Abstimmungsver-
halten völlig undenkbar!

Wenn man die Namen der damals mit Ja, mit Nein
oder mit Enthaltung abstimmenden Abgeordneten
nachliest, wird eindeutig klar: In diesen Anfangs-
jahren hat jeder Volksvertreter seine Stimme tat-
sächlich nach bestem Wissen und Gewissen abgege-
ben. Weder gab es die heute übliche rigide Frak-
tions- und Koalitionsdisziplin, noch ließen sich die
Abgeordneten in überzogenen Reglementierungen
„von oben“ einbinden.

Dieses Selbstverständnis hat sich im Laufe der Jahr-
zehnte aus vielerlei Gründen in Theorie und Praxis
stark geändert. Nicht nur symbolisch, indem die
Festlegung der „Rechte der Mitglieder des Bundes-
tages“ vom ersten Abschnitt der Geschäftsordnung
in den fünften gerutscht sind. Auch die Rechte sel-
ber und damit das Selbstverständnis nachwachsen-
der Volksvertreter haben sich fundamental gewan-
delt: Die Machtpositionen der Fraktionen wurden,
begründet auf Artikel 21 GG, instrumentell, finan-
ziell und organisatorisch so ausgebaut, daß das
„freie Mandat“ des Abgeordneten in einem Parla-
ment alles bestimmender Fraktionen im Laufe der
Jahrzehnte zur bloßen Proklamation und seltenen
Ausnahmen verkümmerte. Unmißverständlich for-
muliert: Aus dem „Vertreter des ganzen Volkes“ ist



der „weisungsgebundene“ Parlamentarier und
Fraktionsfunktionär geworden.

Über diese Entwicklung wurde zwar seit Mitte der
sechziger Jahre von unabhängigen Abgeordneten
immer wieder Klage geführt, leider jedoch vergeb-
lich und wohl auch nicht nachdrücklich genug. Zwei
Zitate aus unterschiedlichen politischen Lagern und
die Meinung einer Wissenschaftlerin sollen dies be-
legen.
Der CDU-Abgeordnete Hans Dichgans schrieb
1975: „Die Fraktionsspitzen sollten sich darum be-
mühen, den Freiraum derAbgeordneten bewußt und
systematisch zu erweitern. Könnten nicht dieArbeits-
kreise, bevor sie Fraktionsmeinungen festlegen, zu-
nächst einmal darüber beraten, bei welchen Punkten
aus übergeordneten politischen Gründen die Frak-
tion wirklich geschlossen abstimmen muß? . . . Wer
heute etwas Unorthodoxes betreiben will, wird väter-
lich darauf hingewiesen, es sei doch für ihn selbst
ebenso unangenehm wiefür die Fraktion, wenn diese
späterhin den Antrag des eigenen Kollegen nieder-
stimmen müsse. Ich habe nie verstanden, warum der
einzelneAbgeordnete das Risiko scheuen solle, über-
stimmt zu werden. In der Plenarsitzung wird doch
eine Minderheit überstimmt, ohne daß sie sich des-
halb minderwertig fühlt. Liegt das Abbremsen von
Initiativen wirklich im Interesse der Partei oder nur
im Interesse einer Vorstellung der Fraktionsoberen?
Daß in diesem Zusammenhang so oft das Wort
Fraktionsdisziplin’ auftaucht, stimmt mich skep-
tisch . . .“)5

Der SPD-Abgeordnete Dieter Lattmann stellte
Ende der siebziger Jahre fest: „Immer mehr Parla-
mentarier gestehen sich ein, daß sie nicht einmal
mehr wissen, wie oft sie manipuliert werden, denn er

kann es nicht mehr kontrollieren . . . Das mindeste,
was man von Parlamentariern erwarten sollte, ist,
daß sie ihre buchstäblich abgrundtiefe Unsicherheit
offen darlegen sollten bei Fragen, in denen sie sich
durch den Widerstreit der Experten entmachtetsehen
und erfahrungsgemäß auch dem uniformen Votum
der Fraktionen nicht trauen können. In dieser Lage
gibt es keine glaubhafte Haltung ohne Aufrichtig-
keit. . .")6

Zu derselben Einschätzung kommt auch Maria Me-
ster-Grüner, die eine Zeitlang als Assistentin eines
Abgeordneten tätig war, in ihrer soziologischen
Untersuchung „Beruf Abgeordneter“: „Die in der
Verfassung vorgesehene Vertretung des ganzen Vol-
kes verengt sich zum Imperativ einer Partei oder von
Interessengruppen . . . Die Anwesenheit des Abge-
ordneten ist zumeist nur noch nominell erforderlich;
Geschäftsordnung, Tradition, parlamentarische
Spielregeln, Bürokratien sowie diffuse Herrschafts-
beziehungen behindern den politischen Gestaltungs-
willen . . ,“ )7

Diese Zitate entsprechen exakt der Wirklichkeit,
auch wenn dies natürlich offiziell weder zugegeben
noch eingestanden wird. Zusammenfassend möchte
ich dem Urteil des heutigen Bundespräsidenten Ri-
chard von Weizsäcker zustimmen, der Anfang der
achtziger Jahre — damals noch als Regierender
Bürgermeister von Berlin — das Problem treffend
charakterisierte: „Insgesamt ist unser repräsentati-
ves System zu einem Parteiensystem geworden . . .
Die Parteien sind es, die durch Kandidatenauswahl-
monopol, Koalitionsverträge und Fraktionsdisziplin
die Abgeordneten in hohem Grade abhängig ge-
macht haben.“8)

III. Erster Anlauf zur Wiederentdeckung des Artikels 38 Abs. 1 GG
(1984-1986)

Weizsäcker und andere haben die parlamentarische
Wirklichkeit zutreffend und nüchtern beschrieben:
In dieser Wirklichkeit ist der an „Aufträge und Wei-
sungen nicht gebundene und nur seinem Gewissen
Verpflichtete" Volksvertreter — von ganz wenigen
Ausnahmen und Sternstunden abgesehen — eine
Art „Fata Morgana unserer Verfassungsväter“ ge-
rieben. Allenfalls bei Antrittsreden von Parla-
mentspräsidenten o<jer in Lehrbüchern wird diese

Formel beschworen, wie folgendes Zitat von Karl
Carstens nach seiner Wahl zum Bundestagspräsi-
denten im Dezember 1976 belegt: „Der Deutsche
Bundestag ist der sichtbarste Ausdruck des Freiheits-
willens des deutschen Volkes. Seine Mitglieder wer-
den in freien Wahlen gewählt, die Debatten sindfrei,
die Abgeordneten sind — so heißt es im Artikel 38
des Grundgesetzes — ,an Aufträge und Weisungen
nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterwor-
fen'. Ich meine, daß dies die Magna Charta des Deut-
schen Parlaments ist. “ )9

Für diese Worte spendeten die Abgeordneten — so
vermerkt das Protokoll — dem Präsidenten anhal-
tenden Beifall; nahmen sie ihn aber, nahmen sie



sich selber beim Wort? Meinte es der damalige
Parlamentspräsident ernst mit dem, was er da
postulierte? Hat er in der Folgezeit die Abgeordne-
ten ermutigt und dabei unterstützt, diese „Magna
Charta“ zum Maßstab ihres parlamentarischen
Handelns und Verhaltens zu machen? Dafür gibt es 
keine Anzeichen.

Episteln wie die über Artikel 38 Abs. 1 als „Magna
Charta“ des Bundestages halten dem parlamentari-
schen Alltag hinsichtlich der Realitäten eines aus
Überzeugungs- oder Gewissensgründen abwei-
chenden Abstimmungsverhaltens nicht stand. Dies
durchzustehen, bedarf es großer innerer und äuße-
rer Unabhängigkeit, die sich ein nach Positionen
und Erfolg strebender — und hierfür vom Wohl-
wollen seiner Fraktionsführung abhängiger — Par-
lamentarier kaum leisten kann.

Ein Abgeordneter, der wegen seines Abstimmungs-
verhaltens in wirkliche Überzeugungs- und Gewis-
senskonflikte gerät (und das geschieht öfter, als er
zugibt) und der sich schließlich zu Gunsten „seiner
Überzeugung und seines Gewissens“ entscheidet,
muß dies womöglich um den hohen Preis seiner
politischen Karriere tun, und dieser Preis erweist
sich einfach als zu hoch. Dies war von den Vätern
der Verfassung ganz sicher nicht vorgesehen. Zivil-
courage ja, aber kein Selbstopfer! Hier klafft das
eigentliche Glaubwürdigkeitsdefizit unseres parla-
mentarischen Systems.

Nun konstituiert der Wortlaut des Art. 38 Abs. 1
GG aber ganz sicher auch das „freie Mandat“, das
heißt eine personale Mitwirkung des Abgeordne-
ten. Als „Vertreter des ganzen Volkes“ soll er nach
persönlicher „Überzeugung“ gewissenhaft „reden
und handeln“ — und das heißt folgerichtig, daß er
Mitverantwortung trägt für die Funktionsfähigkeit
und das Ansehen der Volksvertretung als Ganzes.
Mitverantwortung auch für ihre Schwachstellen und
Defizite.

Genau dieses weiterführende Verständnis für den
Auftrag des Grundgesetzes war es, das Abgeord-
nete aus allen Bundestagsfraktionen vor fünf Jah-
ren zu einer Interfraktionellen Initiative Parlaments-
reform zusammengeführt und seither zu beharrli-
chem Durchhalten ermutigt hat. In ihrem „Grün-
dungspapier“, das, von etwa hundert Abgeordne-
ten unterzeichnet, im April 1984 dem damaligen
Parlamentspräsidenten Rainer Barzel zugesandt
wurde, heißt es:

„Abgeordnete aus allenFraktionen machen sich ver-
stärkt Gedanken über die Bedeutung des Arti-
kels 38.1 GG für die parlamentarische Arbeit. Sie
gehen davon aus, daß mit dieser Bestimmung be-
gründet wird:

— eine persönliche Mitverantwortung des Abgeord-
neten für das Ansehen und die Glaubwürdigkeit des
Parlaments in der Öffentlichkeit,

— eine persönliche Mitverantwortung für das Ge-
setzgebungsverfahren, bei derpolitischen Willensbü-
düng und bei der Kontrolle der Regierung und Exe-
kutive sowie

— eine persönliche Verantwortung für die Gewis-
senhaftigkeit des Verhaltens als, Vertreter des ganzen
Volkes“, bei, Reden und Handlungen, Wahlen und
Abstimmungen“. . .

Auf dieser Grundlage hat sich ein zunächst kleiner
Kreis von Abgeordneten erste grundsätzliche Gedan-
ken gemacht. Dabeiging es vorallem darum, ob und
wie eine innerparlamentarische Diskussion über die-
sen wichtigen und unerschlossenen Fragenkomplex
in Gang gesetzt werden kann . . . Die Unterzeichner
bitten den Herrn Bundestagspräsidenten, diese In-
itiative und weitere vorliegende Anregungen zum
Anlaß zu nehmen, um noch vor der Sommerpause
eine Plenardebatte über das Selbstverständnis unse-
rer parlamentarischen Arbeit anzusetzen. “ )10

Auf diesen ersten Anstoß folgte am 20. September
1984 eine mehrstündige, teilweise sehr lebendige
erste Selbstverständnisdebatte, die zu einer ab-
schließenden Entschließung des Bundestages mit
folgendem Wortlaut führte:

„Der Deutsche Bundestag hält es im Anschluß an die
Debatte vom 20. September 1984 für erforderlich,
seine Arbeitsweise und öffentliche Wirksamkeit als
unmittelbar vom Volk gewähltem Verfassungsorgan
zu verbessern. Zugleich soll die Stellung der einzel-
nen Abgeordneten, wie sie sich aus Artikel 38 Abs. 1
Satz 2 GG ergibt, gestärkt werden. Er begrüßt die
Initiative des Bundestagspräsidenten, die Stellung
des Deutschen Bundestages im Verhältnis zu ande-
ren Verfassungsorganen und Institutionen deutlich
zu machen. Dabei soll insbesondere erreicht wer-
den

— eine lebendigere undoffenere Gestaltung von Ple-
nardebatten,

— ein verstärktes und wirksameres Kontrollrecht
des Parlaments, z- B. durch eine Verbesserung des
Frage- und Informationsrechtes, eine aktuellere Be-
fassung des Parlaments mit Kabinettsentscheidungen
usw.,

— weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Wir-
kungsmöglichkeiten und zur Stärkung des Ansehens
des Parlaments und seiner Abgeordneten . . .

Der Deutsche Bundestag schlägt die Einsetzung ei-
ner vom Präsidenten geleiteten Ad-hoc-Kommission
,Parlamentsreform“ vor. Diese Kommission soll bis
zum Frühjahr 1985 die vorliegenden Initiativen zur
Verbesserung der parlamentarischen Arbeit entwik-
kein.“



Mit dem Ergebnis dieses erstmaligen Vorstoßes wa-
ren die Initiatoren hochzufrieden und voller Hoff-
nung auf weitere Fortschritte. Leider blieben diese
jedoch bis zum Ende der 10. Legislaturperiode aus,
weil Rainer Barzel bereits wenige Wochen nach
Konstituierung der „ad-hoc-Kommission" als Bun-
destagspräsident zurücktreten mußte und sein
Nachfolger Philipp Jenninger zunächst weder be-
sonderes Interesse noch Engagement in Sachen
Parlamentsreform zeigte. Immerhin gelang es
noch in der letzten Sitzung der 10. Legislatur-
periode im Dezember 1986, den Wortlaut des

Artikels 38 Abs. 1 GG in die Geschäftsord-
nung aufzunehmen und mit folgendem weiterfüh-
renden Auftrag zu versehen: ) „Zur Sicherung
der kontinuierlichen Weiterarbeit
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an der Parla-
mentsreform in der 11. Legislaturperiode wird fest-
gehalten: ,Vom 11. Deutschen Bundestag wird er-
wartet, daß er die vom 10. Deutschen Bundestag
begonnene Arbeit fortsetzt und dabei nicht er-
ledigte Anträge zur Änderung der GO aufgreift und
berät, für deren abschließende Beratung im
10. Deutschen Bundestag keine Zeit mehr
war.* “)12

IV. Der zweite Anlauf zur Parlamentsreform (1987—1989)

Nach der Bundestagswahl im Januar 1987 versuchte
ich einen zweiten Anlauf. Zunächst richtete ich eine
Anfrage an alle 518 Abgeordneten, in der es hieß:

„Wenn sich der Deutsche Bundestag in eigener Sache
als reformfähig erweisen will, muß die Weiterarbeit
der kaum begonnenen ,inneren“ Parlamentsreform
sowie an den notwendigen, technisch-organisatori-
schen Verbesserungen umgehend aufgenommen
werden. Eine gründliche Überarbeitung der Ge-
schäftsordnung im Sinne der Beschlußfassung des
Deutschen Bundestages vom 20. September 1984 ist
die Voraussetzung hierfür. Der Deutsche Bundestag
sollte sich das Ziel setzen, eine in diesem Sinnegestal-
tete Geschäftsordnung bis zum 7. September 1989
- dem 40. Jahrestag seiner ersten Konstituierung —
abgeschlossen zu haben.

Folgende Bereiche der Geschäftsordnung sind be-
sonders reformbedürftig:

- deutliche Stärkung der Kontrollfunktion der Le-
gislative und ihrerAusschüsse gegenüber der Exeku-
dve (z. B. verbessertes Fragerecht, Kabinettsberich-
terstattung, Akteneinsicht, Unterstützung der Abge-
ordneten in der Ausschußarbeit etc.)

- Stärkung des Informations-, Frage- und Initiati-
wechtes des Abgeordneten in Ausformung des neu
in die GO eingefügten Wortlautes des Grundgesetz-
artikels 38.1

~ Reform der Redeordnung, Ermöglichung freier
Wortmeldung und Debattenrunden

~ Verankerung der Grundrechte (Pflichten des Ab-
geordneten, wie sie sich aus Art. 38 GG ergeben)

~ Verbesserung des Ansehens des Parlaments und
der Transparenz seiner Arbeit (z. B. Verhaltensko-
dex, Debattenstil, Anhörung und Petitionsrecht,
odrgeranhörungen). “
--------------

Das Ergebnis meiner Anfrage war überaus ermuti-
gend. Trotz spürbarem Mißbehagen bei den Frak-
tionsführungen wurden die eben zitierten „Überle-
gungen und Zielsetzungen für die 11. Legislaturpe-
riode“ von knapp 200 Bundestagsabgeordneten aus
allen Fraktionen unterschrieben. Der zweite An-
lauf konnte beginnen.
Diesmal organisierten wir unsere Zusammenarbeit
in neuer Form: in offenen Arbeitsfrühstücken und
in Arbeitskreisen (zum Beispiel für Debattenre-
form, Petitionsrecht, Betreuung der Besuchergrup-
pen, Femsehübertragungen, Einteilung der Sit-
zungswochen). Wir bestimmten vier Sprecher und
suchten regelmäßig Kontakt mit Fraktionsge-
schäftsführern und dem Bundestagspräsidium.
Im August 1987 wurde im Bundestag folgender
Grundsatzantrag eingebracht:
„Der Bundestag möge beschließen:
1. Der Geschäftsordnungsausschuß wird beauftragt
— in Zusammenarbeit mit der Ad-hoc-Kommission
Parlamentsreform —, bis zur Sommerpause 1988
eine gründliche Überarbeitung der Geschäftsord-
nung mit folgenden Zielen vorzubereiten:
— Das politische Gewicht des Parlaments und seine
Kontrollaufgaben gegenüber der Exekutive sollen in
allen Tätigkeitsbereichen des Parlaments (Ausschu-
ßarbeit, Fragestunde, Kabinettsberichterstattung, In-
itiativ- und Informationsmöglichkeiten der Abge-
ordneten, Anhörungen) deutlich gestärkt werden.
— Die Redeordnung soll offener und lebendiger ge-
staltet werden. Bei größeren Debatten sind freie
Wortmeldungen zu ermöglichen.

— Die Mitwirkungsmöglichkeiten.des einzelnen Ab-
geordneten, seine Rechte und Pflichten sollen — in
Konkretisierung des § 13 Abs. 1 der Geschäftsord-
nung (,Die Mitglieder des Bundestages sind ver-
pflichtet, an den Arbeiten des Bundestages teilzuneh-
men. Jedes Mitglied des Bundestages folgt bei Re-
den, Handlungen, Abstimmungen und Wahlen sei-
ner Überzeugung und seinem Gewissen. ) — im Ab-



schnitt V der Geschäftsordnung zusammengefaßt
und verdeutlicht werden.
2. Der Geschäftsordnungsausschuß wird gebeten,
bei der Vorbereitung von umstrittenen Änderungen
der Geschäftsordnung (zum Beispiel Redeordnung,
Fragestunde) dem Deutschen Bundestag zunächst
Vorschläge zur Erprobung alternativer Lösungen zu
machen.
3. Es wird empfohlen, daß die Fraktionen alsbald
Arbeitskreise zur Unterstützung und Begleitung der
Parlamentsreform bilden.
4. Bis Ostern 1989 soll die Überarbeitung der Ge-
schäftsordnung abgeschlossen sein und am 9. Sep-
tember 1989 — dem 40. Geburtstag des Deutschen
Bundestages — in Kraft treten. “,3)
Entsprechend der im Grundsatzantrag genannten
Ziele folgten im Juni 1988 50 Einzelanträge. Da sie
bei Abfassung dieses Aufsatzes im zuständigen Ge-
schäftsordnungsausschuß noch nicht abschließend
„behandelt“ worden sind, kann ich hier nur einen
vorläufigen Sachstandsbericht liefern.
Befriedigend ist, daß es beim zweiten Anlauf über-
haupt weitergegangen ist, und daß es erste Silber-
streifen gibt, die zumindest auf Veränderungen im
(Selbst)Bewußtsein einzelner Abgeordneter schlie-
ßen lassen. Als Beispiele sind hier zu nennen:
— Die von der Initiative geforderte und seit Mona-
ten erprobte „Regierungsbefragung“ belebt den öf-
fentlichen Anteil parlamentarischer Arbeit.
— Abgeordnete und Fraktionen beginnen, gegen
den Oktroi von Regierung und/oder „Elefantenrun-
den“ aufzubegehren.
— Das Parlament besteht gegenüber der Regie-
rung häufiger als früher auf Aufklärung (Chemie-
waffenfabrik Rhabta, Tornado-Export nach Jorda-
nien, China-Erklärung).
— Die neue Bundestagspräsidentin zeigt offenkun-
diges Engagement zur Verbesserung der Funktions-
fähigkeit und des Ansehens des Bundestages. Das
Verhältnis zwischen Initiative und Fraktionsführun-
gen wird entkrampfter.
— Das kritische Interesse der Öffentlichkeit an
Problemen der Parlamentsreform hat deutlich zu-

genommen, was etwa 40 Bundestagsabgeordnete
während des diesjährigen Evangelischen Kirchenta-
ges in Berlin hautnah erfahren konnten.

— Auch Länderparlamente — vor allem Schles-
wig-Holstein und Hessen — bereiten weiterfüh-
rende Reformen vor.

Nicht befriedigend ist nach wie vor das Verfahren
bei der Behandlung der Anträge im — ohnehin
belasteten, meist schlecht besetzten — Geschäfts-
ordnungsausschuß. Dort ziehen sich die Beratun-
gen nun auch schon wieder über zwei Jahre hin,
desgleichen im Ältestenrat, in dem sich der hinhal-
tende Widerstand gegen alle Reformen verfestigt
hat. Es kann und soll hier nicht abschließend gewür-
digt werden, ob sich durch diese beiden innerparla-
mentarischen entscheidenden „Nadelöhre“ über-
haupt je Impulse „von unten“ hindurch bringen las-
sen. Nach fünfjähriger Erfahrung sieht es nicht so
aus.

Auf der Passiv-Seite sind ferner die innerparlamen-
tarischen Erschwernisse zu nennen, die eine inter-
fraktionelle Initiative zu überwinden hat, weil sie
einfach nicht in das Schema eines Fraktionen-Par-
laments paßt. Obgleich nichts hinter verschlossenen
Türen erörtert wird und obgleich alle Papiere allen
Fraktionsführungen zugeleitet werden — die Vor-
behalte der „Machtinhaber“ bleiben greifbar und
allgegenwärtig.

Aber auch eigene Fehler und Rückschläge sollen
nicht verschwiegen werden, weil sie zu einer ehrli-
chen Bilanz gehören: Natürlicherweise gibt es gele-
gentlich auch Meinungsverschiedenheiten in den
eigenen Reihen, aufkommende Resignation und
die im Parlament ohnehin weitverbreitete »Ich-
kann-ja-doch-nichts-ändem“-Mentalität. Außer-
dem machte mir ein Rückschlag durch falsche Pres-
seschlagzeilen im Herbst 1988 über die angebliche
17-Stunden-Arbeitswoche des Abgeordneten (es
handelte sich nur um die Plenarsitzungsstunden)
persönlich sehr zu schaffen, von der jahrelangen
zusätzlichen Arbeitsbelastung ganz zu schweigen.

V, Der Volksvertreter im Spannungsfeld
zwischen Fraktionsräson und Verfassungsauftrag

Alles in allem ist es also — trotz einiger Silberstrei-
fen am Horizont — nicht erlaubt, von einem „Auf-
bruch“ oder „Durchbruch“ zu einer Parlamentsre-
form, die diesen Namen verdient, zu sprechen.

Auch wäre es illusionär, die grundlegenden Real
täten, die gegen unsere Reformvorstellungen spre-
chen und die tatsächlichen Machtverhältnisse zu
unterschätzen, die jedweder Stärkung der Mitwn
kung des einzelnen Bundestagsabgeordneten un
der Kontrollrechte des Parlaments insgesamt entge



genstehen. Der Bundestag ist ein Parlament der
Fraktionen, die ihre Positionen und Befugnisse aus
dem anfangs zitierten Artikel 21 GG ableiten (al-
lerdings m. E. mit weit übertriebenen Machtan-
sprüehen). Kein Verfechter von Parlamentsrefor-
men würde bestreiten, daß es auch Tatbestände und
Argumente gibt, die die konsequente Anwendung
des Art. 38 Abs. 1 GG im „Parlament der Fraktio-
nen“ erschweren und zu Zielkonflikten führen kön-
nen. Zu nennen ist z. B. die natürliche Abhängig-
keit des Abgeordneten von seiner Partei und seiner
Fraktion, die ihren Ursprung und ihre Rechtferti-
gung in dem praktisch unauflöslichen Zusammen-
hang zwischen Parteizugehörigkeit und Mandatser-
werb hat.

Das Bundeswahlgesetz konstituiert ein eindeutiges
Parteienprivileg in Form einer praktischen Mono-
polstellung der Parteien bei der Kandidatenaufstel-
lung. Ein unabhängiger, nicht in Verbindung zu
einer Partei stehender Kandidat kann nur dann ein
Mandat erlangen, wenn er — wie im Wahlgesetz
nachzulesen ist — „in dem ihm belassenen Bereich
in der relativen Mehrheitswahl die meisten Stim-
men (Erststimmen) auf sich vereinigt“, was — mit
Ausnahme in der ersten Wahlperiode des Bundes-
tages — kein unabhängiger Kandidat je geschafft
hat. Damit hat die Partei, für den Fall späterer
Loyalitätskonflikte, das eigentliche Disziplinie-
rungsmittel gegen den Abgeordneten als „ultimo
ratio“ bereits in der Hand: Sie kann dem Berufspar-
lamentarier, der heute in zumindest temporärer
materieller Abhängigkeit vom Mandat steht, die
Möglichkeit einer erneuten Kandidatur entziehen
und damit seiner parlamentarischen Karriere nach
Ablauf der Legislaturperiode praktisch ein Ende
setzen.

Diese Abhängigkeit des Abgeordneten beim Man-
datserwerb setzt sich folgerichtig in seiner festen
Einbindung in die Fraktion und in der praktischen
parlamentarischen Arbeit verstärkt fort. Die Frak-
tion ist es, die im Sinne der Partei zur parlamenta-
nischen Willensbildung beiträgt, indem sie deren
Programm konkretisiert und durchzusetzen trach-
tet. Dieser „Charakter“ der Fraktion als Bindeglied
zur Partei begründet in erster Linie ihre Forderung
nach absoluter Geschlossenheit, leider auch in den
nebensächlichsten Fragen. All das potenziert sich in
Regierungsfraktionen, deren Abgeordnete auch
bei Bagatellen „an Aufträge und Weisungen“ ge-
bunden werden.

-ber die Fraktionsdisziplin hinaus wird Anpassung
und Einordnung des Abgeordneten auch mit den

■ iotwendigkeiten des parlamentarischen Arbeitsab-
aufes begründet. Folgerichtig wurden durch Revi-
ionen der Geschäftsordnung des Bundestages im 
aufe der Jahrzehnte Mitwirkungsrechte, Eigen-

verantwortlichkeit, Initiative- und Redefreiheit des
einzelnen Abgeordneten immer mehr eingeengt

und die Rechte der Fraktionen gestärkt. Alles und
jedes soll möglichst „störungsfrei“ ablaufen, denn:
Wo kämen wir hin in einem Parlament mit 518 Ein-
zelkämpfern?

Solcherlei mehr oder weniger berechtigte Sachver-
halte und Notwendigkeiten, die mehr oder weniger
akzentuiert gegen jedwede Reformvorschläge vor-
gebracht werden, werden von den „Reformern“
nicht unterschätzt. Natürlich will niemand von uns
ein Parlament von Einzelkämpfern oder die Einbin-
dung des Abgeordneten in seine Fraktion in Frage
stellen (Regierungen brauchen Mehrheiten). Den-
noch scheint uns im Interesse des Funktionierens
der Gewaltenteilung und des Ansehens der durch
das Parlament repräsentierten Demokratie der für
die geforderte Geschlossenheit und Disziplin be-
zahlte Preis als zu hoch und das Mißverhältnis bei
der Anwendung zwischen dem übermächtigen Arti-

"kel 21 GG und dem ohnmächtigen Artikel 38
Abs. 1 GG als zu groß. Umfang und Ausmaß re-
striktiver Strukturen in Fraktionen und bei der Par-
lamentsarbeit wirken sich bei der Erfüllung dieser
Aufgaben nachteiliger aus, als es dem parlamenta-
rischen System bekömmlich ist. Wenn Kontrolle,
Initiative und Mitverantwortung für das Ganze ver-
kümmern, dann gibt sich die „Vertretung des gan-
zen Volkes“ auf, dann verliert das Parlament an
eigenständigen und unabhängigen „Persönlichkei-
ten“ und wird der — laut Grundgesetz — an Auf-
träge und Weisungen nicht gebundene Vertreter
des ganzen Volkes zum weisungsgebundenen Frak-
tionsfunktionär. Heute schon sichtbares Zeichen
dafür: der leere Plenarsaal. Es lohnt sich nicht hin-
zugehen, wenn man nicht „dran“ ist, weil Debatten
von A bis Z vorprogrammiert sind und damit zur
Deklamation verkommen.

Im zu hohen Preis inbegriffen sind auch Ohn-
machtserfahrungen und schrittweise Resignation,
die früher oder später zur „Ich-kann-ja-doch-nichts-
ändern"-Mentalität verinnerlicht werden. Wen
wundert es, wenn unter solchen Bedingungen die
„Erste Gewalt“ im Staate schwächer wird, das
Übergewicht der Exekutive zunimmt und die Bür-
ger „draußen im Lande“ von ihrer auf den Volks-
vertreter übertragenen „Staatsgewalt“ nichts mehr
verspüren? Diese Entfremdung bekommt jeder Ab-
geordnete zu spüren, sobald er Bonn verläßt.

All das zusammengenommen läuft auf eine Verar-
mung des praktizierten und erfahrbaren Parlamen-
tarismus hinaus, auf Vertrauensverlust, auf Ent-
fremdung, schließlich auf Protestwähler. Wenn
dann noch — wie leider wiederholt geschehen —
Skandale und Affären von „Barschel“ bis zur „Par-
teienfinanzierung“ oder der Subventionierung von
Flugbenzin für Hobbyflieger hinzukommen, dann
wird das Ansehen des parlamentarischen Systems
als Ganzes gefährdet, dann verschlechtert sich die
Verfassung unserer demokratischen Kultur. Das



war es, worauf unser Bundespräsident am vierzig-
sten Geburtstag unserer geschriebenen Verfassung
mit dem anfangs zitierten Satz aufmerksam machen

wollte, und das ist es, was die Notwendigkeit und
Dringlichkeit von Reformen im parlamentarischen
System begründet.

VI. Plädoyer für kleine, aber entschlossene Schritte

Anstrengungen, die auf eine Überwindung der be-
schriebenen kleinen und großen Schwächen, Defi-
zite und Krisensymptome abzielen, können sich 
nicht mit Änderungen der Geschäftsordnung be-
gnügen. Sie erfordern eine realistische Bereitschaft
zu Veränderungen in kleinen, aber entschlossenen
Schritten. Einfach „weiterwursteln“ ist ebenso we-
nig erlaubt wie die Flucht in idealtypische Vorstel-
lungen vom Bilderbuch-Parlament und seinen Re-
präsentanten. Solche kleinen, aber entschlossenen
Schritte hat sich die Interfraktionelle Initiative Par-
lamentsreform vorgenommen, wohlwissend, daß sie
damit zunächst nicht mehr als die Voraussetzungen
für weiterführende Bewußtseinsänderungen und
damit für Reformen, z. B. die bis zu einer Ände-
rung des Wahlrechts und zu einer stärkeren Bürger-
mitwirkung nach Art. 20 GG führen können,
schaffen kann.
Voraussetzung für eine wirksame Abfolge solcher
kleinen, aber entschlossenen Schritte sind•
— die Einsicht der Fraktionsführungen, daß die
nötige Ordnung der Fraktionen sehr wohl mit der
größtmöglichen Eigenständigkeit, Initiativfreude
und Verantwortungsbereitschaft des einzelnen Ab-
geordneten verbunden werden kann; ’
— die Zivilcourage und das Zutrauen des Abge-
ordneten, seine Entscheidungen von Fall zu Fall
gewissenhaft abzuwägen und durchzuhalten (siehe
„Flugbenzin“) und den Verfassungsauftrag nach
Artikel 38 Abs. 1 GG wirklich als „Magna Charta“
(Karl Carstens) zu praktizieren;
— die Notwendigkeit einer Geschäftsordnung, die
Spielregeln für Ordnungen festlegt, die parlamenta-
rische Initiative und Spontaneität nicht ersticken,
sondern möglich machen, ohne daß dies außerge-
wöhnlicher Kraftakte oder Heldentaten bedarf.
Erst dann — und nur dann — wird die Arbeit des
Parlaments neue Motivation, neues Ansehen und
neue Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn die Kluft,

die zwischen den genannten drei Eckpfeilern des
Verfassungsauftrages und der Verfassungswirklich-
keit klafft, Schritt für Schritt überwunden wird.
Schritt für Schritt und von Fall zu Fall, gewissenhaft
und verantwortungsbewußt.

Ein Parlament, in dem nicht allemal in Blöcken
geredet, geklatscht, gebuht und abgestimmt wird,
ist ganz sicher attraktiver und glaubwürdiger als das
heutige Erscheinungsbild oft nur künstlich, unter
Druck erzeugter Einheitlichkeit (Beispiel: Flugben-
zin, Gesundheitsreform, Wehrdienstverlänge-
rung). Eine Koalition, die die großen Linien der
vereinbarten Politik einhält, wird nicht gefährdet,
wenn Abgeordnete unter Umständen unterschiedli-
ehe Meinungen zum Ausdruck bringen, sondern
wenn sie in der Öffentlichkeit Glaubwürdigkeit ver-
liert. Keine Regierung stürzt wegen einer Bagatell-
niederlage, keine Opposition verliert ihre Schlag-
kraft, wenn sie auch einmal der Regierung zu-
stimmt . . .

Das allerdings erfordert — abgesehen von der prin-
zipiellen Einsicht — im Einzelfall Augenmaß, Ver-
antwortung und Zivilcourage, und dies läßt sich,
wie der CDU-Abgeordnete Norbert Lammert be-
reits in der Selbstverständnisdebatte 1984 zutref-
fend festgestellt hat, nicht in der Geschäftsordnung
verordnen. Dort wird nur der Rahmen gesetzt.
Ohne den Mut, die Schwächen und Defizite unserer
parlamentarischen Wirklichkeit beim Namen zu
nennen, ohne den Willen, daraus die notwendigen
Konsequenzen zu ziehen, und ohne die Zivilcou-
rage, Buchstaben und Geist des Verfassungsgebo-
tes in Artikel 38 Abs. 1 des Grundgesetzes zum
Maßstab des eigenen Redens, Handelns und Ver-
haltens zu machen, wird keine noch so gute Ge-
schäftsordnungsreform die innere Verfassung unse-
rer parlamentarischen Kultur spürbar verbessern.
Das aber ist das eigentliche Ziel der Interfraktionel-
len Initiative Parlamentsreform.



schlissen veranstaltet werden ) , erledigen sie das
Wesentliche ihrer
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Arbeit hinter verschlossenen Tü-
ren. Ein vollständiges Protokoll ihrer Beratungen
wird nicht veröffentlicht; man erfährt von ihrer Ar-
beit nur durch die Berichte, die dem Plenum des
Bundestages vorgelegt werden. So weiß die Öffent-
lichkeit zwar von den Entscheidungen der Aus-
schüsse, erfährt aber verhältnismäßig wenig von der
Art und Weise, wie sie zustandegekommen sind.

Zum Vergleich sei auf die Veränderung hingewie-
sen, die im britischen Parlament in den letzten Jah-
ren gerade in der Arbeitsweise der Ausschüsse
stattgefunden hat. Die Gesetzgebungsausschüsse,
die übrigens trotz ihrer Bezeichnung als „Standing
Committees" keineswegs permanent oder speziali-
siert sind, haben immer öffentlich getagt und dabei
im Stile des Plenums debattiert. Die Select Commit-
tees — ihren Aufgaben in der Verwaltungsaufsicht
Untersuchungsausschüssen vergleichbar — tagten
früher hinter verschlossenen Türen, obwohl das
vollständige Protokoll ihrer Diskussionen immer
veröffentlicht wurde. Heutzutage tagen fast alle Se-
lect Committees (von denen es rund 15 gibt) öffent-
lich: Zwar finden die Beratungen über ihre Bericht-
erstattung nicht vor den Augen der Öffentlichkeit
statt, ansonsten aber darf das Publikum immer zu-
hören, die Presse kann darüber berichten. Auf
diese Weise hat eine wichtige Änderung stattgefun-
den, durch die die Anteilnahme der Öffentlichkeit
grundsätzlich gestärkt worden ist12). Wäre es nicht
möglich, daß auch der Bundestag Schritte in diese
Richtung unternehmen könnte?

14) Trotz der Änderung des Parteiengesetzes im Jahre 1967,
bei der die Mindestschwelle für die Wahlkampfkostenerstat-
tung auf 0,5 Prozent der Wählerstimmen abgesenkt wurde,
war oft die Meinung zu hören, die Parteifinanzierung müsse
notwendigerweise in erster Linie die etablierten Parteien
begünstigen. Diese Annahme hat sich als falsch erwiesen:
Der Aufschwung der GRÜNEN seit 1978 und zur Zeit der
Republikaner sind zum Teil dem finanziellen Sockel zu dan-
ken, den sie durch die Bereitstellung öffentlicher Gelder
erhalten.

Bei der Beantwortung dieser Frage kommt man an
der Rolle der Parteien bzw. der Fraktionen nicht
vorbei. Denn die Vorbehalte gegenüber Öffentlich-
keit und Diskussion liegen nicht unbedingt im insti-
tutionellen Bereich, etwa in der Struktur des Bun-
destages oder in seiner Geschäftsordnung. Sie sind
vielmehr bei den Parteien, ihren Interessen und
Verhaltensweisen zu suchen.

Im Grundgesetz wird der Versuch unternommen,
politische Parteien ausdrücklich an die Verfas-
sungsordnung zu binden: Ihre Rolle bei der politi-
schen Willensbildung des Volkes wird aner-
kannt ), woraus13 der Schluß gezogen worden ist, sie
seien privilegierte Organisationen, zum Beispiel in
bezug auf die Gewährung finanzieller Unterstüt-
zung für ihre Wahlkampftätigkeit aus öffentlichen
Mitteln, eine Maßnahme, die 1966 vom Bundesver-
fassungsgericht ausdrücklich bestätigt wurde. Da-
für aber muß ihre innere Ordnung nach demokrati-__________ »
1) Die Zahl der öffentlichen Anhörungen ist in den letzten
Jahren erheblich gestiegen: 8. Wahlperiode (WP) — 70,
9. WP — 51, 10. WP — 165. Weitere Daten in: Datenhand-
buch 1980-1987 (Anm. 5), S. 482-497.
12) Zu der 1979 eingeleiteten Reform der Select Committees
siehe The New Select Committees, hrsg. von G. Drewry,
Oxford 1985.
13) Vgl. Art. 21 Abs. 1 GG.

sehen Grundsätzen gestaltet werden, und nötigen-
falls ist eine verfassungswidrige Partei durch eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes auf-
zulösen. Vor diesem Hintergrund ist es durchaus
verständlich, daß die Parteien eine ausschlagge-
bende Rolle sowohl im allgemeinen politischen Le-
ben als auch im Bundestag spielen. An mehreren
Stellen in der Geschäftsordnung finden sie volle
Anerkennung, zum Beispiel in den Bestimmungen
zur Zusammensetzung der Ausschüsse, zur Ein-
bringung von Anträgen im Plenum oder zur Einset-
zung von Untersuchungsausschüssen. In der Tat ist
es eher der einzelne Abgeordnete, der von der Ge-
schäftsordnung etwas stiefmütterlich behandelt
wird, so daß er größere Schwierigkeiten hat, als
Unabhängiger oder Fraktionsloser überhaupt an
der Arbeit des Bundestages teilzunehmen.
Die Parteien werden in verschiedener Weise sowohl
innerhalb als auch außerhalb des Bundestages befe-
stigt und gestärkt. Im Bundestag verfügen sie seit
langem über Fraktionsstäbe, Räumlichkeiten und
finanzielle Mittel, die es ihnen ermöglichen, ihre
Funktion als Bindeglieder im Bundestag und Träger
der parlamentarischen Arbeit in professioneller
Weise auszuüben. Daß Professionalisierung und
Spezialisierung in der Politik soweit vorangetrieben
worden sind, ist nicht zuletzt den Parteien und ihrer
großzügigen Ausstattung zu danken. Gleichzeitig
erhalten die Parteien außerhalb des Parlaments
stattliche Beiträge zu ihren Wahlkosten — ein Ver-
fahren, das in enger Verbindung mit dem System
des Verhältniswahlrechtes zu sehen ist. Beide Be-
dingungen haben über die Jahre hindurch einen
starken Konsolidierungseffekt gehabt, obwohl sie
interessanterweise den Eintritt neuer politischer
Parteien in die Reihe der Etablierten gewisserma-
ßen sogar begünstigt haben ). Der allgemeine Ef14 -
fekt ist jedoch, daß die Parteien eine gesicherte
Grundlage und eine geschützte Stellung im Staat
haben, wie man sie in dieser Form nur selten in
demokratisch verfaßten Ländern findet.
Angesichts dieser Verhältnisse ist es nur verständ-
lich, daß der alltägliche Ablauf der Geschäfte im
Bundestag durchgehend von den Fraktionen und
ihren Gremien und Vertretern bestimmt wird. Ei-
nerseits haben die Parteien ihre jeweiligen Interes-
sen zu pflegen und zu vertreten, um sich die Gunst
ihrer Wähler erhalten zu können. Andererseits sind
sie als Organisationen meist daran interessiert, ihre
einflußreiche Stellung im politischen Geschehen zu14



ist sehr gut vorstellbar ). Eine weitere bedenkens18 -
werte Maßnahme wäre der Versuch, die engen Be-
ziehungen zwischen Politik und Verwaltung bzw.
Staatsdienst zu entflechten, in der Hoffnung, daß
allmählich einige Politiker weniger ihre Karriere als
Kostgänger des Staates machen würden.

Ohne Zweifel haben Maßnahmen, wie sie eben
skizziert worden sind, im Augenblick keine Chan-
cen, verwirklicht zu werden. Sie berühren direkt
und in anscheinend bedrohlicher Weise die Interes-
sen und Besitzverhältnisse derjenigen, die allein in
der Lage sind, die Bedingungen ihrer eigenen poli-
tischen Existenz zu verändern. Trotzdem ist es nicht
ganz unrealistisch, eine Veränderung in der öffent-
lichen Meinung in bezug auf diesen Zustand der
Risikofreiheit in der Politik zu bewirken, so zum
Beispiel durch Beiträge aus der Wissenschaft oder
Diskussionen in der Presse. Allmählich ließe sich 
eine starke Stimmung zugunsten des Abbaues eini-
ger Parteienprivilegien herausbilden, die die Par-
teien selbst nicht ignorieren könnten. Von einer
Verminderung der allzu bequemen Verhältnisse in 
der Politik könnte man sich dann eine größere Le-
bendigkeit im politischen Leben erhoffen und mög-
licherweise größere Vielfalt unter dem politischen
Nachwuchs. Der einzelne Politiker oder Abgeord-
nete hätte mehr sich selbst zu behaupten, in einer
Weise, wie es heutzutage in den etablierten Partei-
enstrukturen zumeist nicht mehr notwendig ist.
Dies könnte seine persönliche Autorität stärken.
Wenn wir uns dem rein institutioneilen Aspekt des
Problems zuwenden, ist die Sache erheblich un-
durchsichtiger. Eine Institution ist stark, wenn sie
zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Sie
erreicht diese Stärke nur, indem sie sich u. a. für die
Beteiligten oder Betroffenen erfolgreich darstellt.
Das heißt, die Institution muß in überzeugender
Weise hervortreten, so daß die Beteiligten sich eini-
germaßen mit ihr identifizieren können. Dies ist
zum Teil eine praktische Frage: Es geht darum,
welche Verfahrensweisen die Institution hat, wie sie
gegenüber der Öffentlichkeit auftritt, wie ihre Trä-
ger sich verhalten usw. Im großen und ganzen hat
der Bundestag sich über die Jahre bescheiden und
würdig gezeigt. Was jedoch seit den fünfziger Jah-
ren weitgehend fehlt, ist ein Hauch rhetorischen
Glanzes und die Fähigkeit, sowohl politische Fra-
gen als auch die eigene Bedeutung als Institution
der Öffentlichkeit in aller Klarheit zu verdeutli-
chen.

Die Darstellungsfähigkeit von Institutionen hängt
aber auch von der Einsicht der Bevölkerung in die

Notwendigkeit verschiedenartiger institutioneller
Bindungen für das soziale Zusammenleben ab. Die-
ses Verständnis ist überall schwächer geworden, es
wurde jedoch durch die Erfahrungen vor 1945 in
Deutschland besonders stark erschüttert. Nicht von
ungefähr kommt die während der letzten Jahr-
zehnte zu beobachtende Neigung, die institutionali-
sierten Lebensformen als mehr oder weniger über-
flüssig zu betrachten, so zum Beispiel im Universi-
tätsbereich, wo der Sinn für das Institutionelle so
gut wie verschwunden ist. Der mündige Bürger, so
hieß es oft, solle in die Lage versetzt werden, sein
Leben ohne den Rückhalt der Institutionen gestal-
ten zu können; „der herrschaftsfreie Diskurs“ sei
ein Ziel an sich, das auch außerhalb jedes institu-
tionellen Rahmens zu verwirklichen sei.

Diese Bemerkungen trafen die Zustände der späten
sechziger und der siebziger Jahre. Heutzutage ist
die Stimmung den Institutionen gegenüber in den
westlichen demokratisch regierten Ländern mögli-
cherweise nicht mehr ganz so negativ. Wenn das der
Fall sein sollte, wäre dies ein günstiger Ausgangs-
punkt für eine allmähliche Stärkung der institutio-
nellen Stellung und der Selbsteinschätzung des
Bundestages und daher seiner Ausstrahlungskraft
als souveräner Institution. Man kann jedoch nicht
mit Sicherheit vorhersagen, ob sich solche Tenden-
zen erfolgreich durchsetzen werden. Es gibt im so-
zialen Leben sehr viele Gegenkräfte und Gegenein-
flüsse, in erster Linie die Dynamik unserer Kon-
sumgesellschaften, in denen die Bedürfnisse an-
scheinend grenzenlos sind. Unter solchen Vorzei-
chen verwundert es nicht, daß die rein instrumen-
teilen Gesichtspunkte meistens vorherrschen und
daß man sich nur wenig mit dem normativen Inhalt
der Institutionen befaßt.

Der Bundestag steht nicht allein vor dieser Heraus-
forderung an den Parlamentarismus in unserer Zeit:
Sie stellt sich überall. Vierzig Jahre sind für die
Herausbildung und Verselbständigung einer Insti-
tution nur eine kurze Zeitspanne. Dem Bundestag
sind in dieser Zeit beachtliche Leistungen für die
Konsolidierung der parlamentarischen Demokratie
zuzuschreiben. Die Herausforderung der kommen-
den Jahre wird sehr wahrscheinlich nicht so sehr
darin bestehen, die praktische legislative Arbeit
möglichst reibungslos zu bewältigen, als vielmehr
darin, den Bundestag als eine demokratisch legiti-
mierte Institution im Bild der Wähler über die poli-
tische Beschaffenheit ihres Staates und ihrer Gesell-
schaft stärker zu verankern.



Heinrich Oberreuter

Zwischen traditionellem und aufgeklärtem
Parlamentsverständnis

Der Bundestag in einer gespaltenen politischen Kultur

Der Deutsche Bundestag wurde 1949 einer parla-
mentarismusskeptischen politischen Kultur einge-
pflanzt. Noch im späten 19. Jahrhundert charakte-
risierten und diffamierten politische und wissen-
schaftliche Publizistik den Parlamentarismus als
„Korruptionssystem“, zu dem Deutschland kein
Talent habe. Den besonderen, moralisch höherwer-
tigen Weg sah man im monarchisch-exekutivisch
geprägten Konstitutionalismus, der Parlamente

keineswegs an die Schwelle der Macht im Staat her-
anführen sollte. Im Grunde blieben sie bis ins
20. Jahrhundert hinein ohne den Willen und ohne
die Chance zur Verantwortung für das gesamte po-
litische System und zur politischen Führung. Auf
den obrigkeitsstaatlichen Sonderweg folgte zu-
nächst der inkonsequente Parlamentarismus in der
Weimarer Republik und auf diesen der Antiparla-
mentarismus der NS-Diktatur.

I. Der Parlamentarismus im Prozeß der Verfassunggebung

Politische Kultur ist ein sozialwissenschaftlich pro-
blematischer Begriff1)- Aber er umfaßt doch mehr
als die Elemente politischen Stils, welche die öffent-
liche Diskussion darunter versteht. Es geht dabei
um elementare gesellschaftlich-politisch bedeut-
same Einstellungen gegenüber den Fundamenten
und Institutionen des politischen Systems. Diese
Einstellungen sind von Traditionen geprägt. Sie ha-
ben ihre Geschichte. Sie können sich natürlich auch
wandeln.

2) Vgl. Karlheinz Niclauß, Demokratiegründung in West
deutschland. Die Entstehung der Bundesrepublik 1945-
1949, München 1974, S. 91. Siehe auch Theodor Eschen-
burg, Jahre der Besatzung 1945—1949 (Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland, Bd. 1), Wiesbaden 1983. S. 244

»
Trotzdem überrascht gerade angesichts des Versa-
gens fast aller europäischer Parlamente in den
zwanziger und dreißiger Jahren, daß zum Konsens-
bereich der politischen Eliten in der Nachkriegsdis-
kussion das breite Votum für die parlamentarische
Demokratie gehört, deren Willensbildungsprozeß
ja durch die Konkurrenz politischer Parteien be-
stimmt wird. Zum Parlamentarismus gab es keine
Alternative. Aber es gab durchaus unterschiedliche
Ansichten darüber, wie er auszugestalten sei. Das
parlamentarische Regierungssystem, das uns die
Verfassungsberatungen von 1949 letztlich erstmals
in der deutschen Verfassungsgeschichte mit aller
Konsequenz beschert,haben, ohne daß es bis dahin
ein funktionierendes Vorbild dafür auf deutschem
Boden gegeben hätte, war durchaus nicht unum-

1) Vgl. Max Kaase. Sinn oder Unsinn des Konzepts „Politi-
sche Kultur“ für die vergleichende Politikforschung, oder
auch: „Der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln“,
in: Max Kaase/Hans-Dieter Klingemann, Wahlen und politi-
sches System. Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 1980,
Opladen 1983. S. 144—172; den jüngsten Überblick bieten:
Dirk Berg-Schlosser/Jakob Schissler (Hrsg.), Politische Kul-
tur in Deutschland. Bilanz und Perspektiven der Forschung
(PVS Sonderheft 18), Opladen 1987.

stritten. Denn der Ansatz für alles Nachdenken
über das Verhältnis zwischen Parlament und Re-
gierung war aufgrund der negativen Weimarer Er-
fahrungen das Problem der Stabilität der Regie-
rung.

Solange man den Parteien noch nicht zu trauen ver-
mochte und ihr Verhältnis zu Macht und Verant-
wortung im Grunde für klärungsbedürftig hielt, be-
saß ein Regierungssystem, das auf der Abhängig-
keit der Regierung vom Parlament beruht, natür-
lich eine offene Flanke. Im Vorfeld des Parlamen-
tarischen Rates war denn auch eine „Regierung auf
Zeit“ nach eidgenössischem Vorbild oder nach
bayerischer Lösung (der Ministerpräsident wird auf
vier Jahre gewählt und kann nicht gestürzt werden)
in der Diskussion. In Süddeutschland und in der
FDP vermochte man sich zwischen 1945 und 1947
dafür zu erwärmen. Aber schon zu dieser Zeit hatte
sich Theodor Heuss im Rahmen der Verfassungs-
diskussion in Württemberg-Baden gegen diese Lö-
sung ausgesprochen, die ihm für die Schweiz ange-
messen, für die deutschen Verhältnisse aber als zu
„starr“ erschien, weil die vielfältigen Probleme des
inneren Wiederaufbaus und die unsichere außenpo-
litische Situation ein beweglicheres Verfassungssy-
stem verlangten2).

Der Herrenchiemseer Konvent verwarf diese Lö-
sung und stellte im Grunde bereits den Konsens



über das parlamentarische System her3). Daher
sprachen sich schon zu Beginn der Beratungen des
parlamentarischen Rates Adolf Süsterhenn
(CDU), Walter Menzel (SPD) und Theodor Heuss
(FDP) eindeutig'für das parlamentarische Regie-
rungssystem aus4), als dessen Kennzeichen die Ab-
hängigkeit der Regierung vom Parlament, die do-
minierende Rolle der politischen Parteien und die
Gesetzgebungsbefugnis des Parlaments bezeichnet
worden sind. So waren die Alternativen bereits ad
acta gelegt, ohne daß man sich freilich systemati-
sche Klarheit über die Implikationen des parlamen-
tarischen Regierungssystems verschafft hätte.

3)g

Es wäre vielleicht nicht zu einer Grundsatzdiskus-
sion gekommen, wenn die Abgeordneten Thomas
Dehler und Max Becker sie nicht im Hauptaus-
schuß heraufbeschworen hätten5). Sie sprachen
sich für eine Regierung auf Zeit in Verbindung mit
einem Präsidialsystem amerikanischer Prägung aus.
Im Grunde reichten ihre Zweifel weiter. Ausge-
hend vom Versagen des Parlamentarismus der er-
sten Hälfte des 20. Jahrhunderts stellten die beiden
Liberalen die Frage, was man denn nun anderes
schaffe „als das Wiederaufleben dieser todkranken
Demokratie“, von der man sehe, „daß sie nicht
leben und nicht sterben“ könne, und von der zwei-
felhaft sei, daß sie zur Bewältigung der Aufgabe,
die Massen zu lenken, in der Lage sei. Dehler und
Becker wollten eine handlungsfähige Regierung auf
Zeit, unabhängig von „jeder Krise im Parlament“.
Im Grunde schaffe man mitten im 20. Jahrhundert
ein Regierungssystem nach dem Vorbild des
19. Jahrhunderts, ohne dessen Elan und Optimis-
mus noch haben zu können. Der unverantwortliche
Verfall schwächlicher Koalitionen werde wieder-
kehren, und der Kanzler sein Amt nicht wirkungs-
voll ausüben können. Diese Position wurde argu-
mentativ zurückgewiesen. Carlo Schmid nahm die
bereits bekannte Position von Theodor Heuss auf
und plädierte für ein elastisches Regierungssystem
dort, wo die gesellschaftlichen Verhältnisse sich in 
Bewegung befänden. Gerade gesellschaftliche Ver-
änderungen sollten auf die Institution zurückwirken

und notfalls auch einen Regierungswechsel bewir-
ken können, der ein Ventil für den Ausgleich sozia-
ler Spannungen sei6)-

Die Position Beckers und Dehlers blieb marginal.
Es ist nicht so gekommen, wie sie es befürchtet hat-
ten. Schon wenig später war in der Publizistik der
Bundesrepublik vielmehr die Rede von der Kanz-
lerdemokratie 7) — ein übertreibender und zuge-
spitzter Begriff, aus dem jedoch zumindest zu er-
kennen ist, daß die befürchtete Entwicklung zum
Parlamentsabsolutismus nicht angetreten wurde.
Bewirkt wurde diese Entwicklung zu einem stabilen
politischen System durch einen Mentalitätswandel,
durch das ungebrochene Verhältnis der Parteien
zur Verantwortung und zur Macht. Diese Mentali-
tät entsprach den Konstruktionsprinzipien des par-
lamentarischen Regierungssystems.

Darüber hinaus haben sich die Verfassungsväter
redlich bemüht, die Stabilität der Regierung zu stär-
ken. Das konstruktive Mißtrauensvotum und die
Beschneidung der Möglichkeit, einzelne Minister
aus dem Kabinett „herauszuschießen“, mögen als
Indizien dafür genügen. Fraglich bleibt allerdings,
ob diese Bestimmungen später in der politischen
Praxis die ihnen zugemuteten Wirkungen tatsäch-
lich entfaltet haben oder ob die spätere Entwick-
lung nicht viel mehr von jenem Mentalitätswandel
geprägt war.

Keineswegs eindeutig verlief die Diskussion um die
Stellung des Abgeordneten, in der zwar das freie
Mandat abgesichert, aber mitnichten der Mandats-
träger als klassisch-altliberaler Einzelgänger ver-
standen worden ist. Die bislang nicht publizierten
Verhandlungen des Organisationsausschusses
rechtfertigen die Annahme nicht, den Mitgliedern
des Parlamentarischen Rates sei der moderne Frak-
tionenparlamentarismus quasi nicht vorhersehbar
oder bekannt gewesen ) oder sie hätten sich davon
vielleicht absetzen wollen

8
9). Er war ihnen in seinen

Grundzügen vielmehr selbst aus Gegenwart und
Vergangenheit vertraut. Daher sahen sie die Ein-
bindung des Abgeordneten in Partei und Fraktion
sowie seine Verantwortlichkeit gegenüber den
Wählern durchaus realistisch als politisch relevante
Faktoren, welche die absolut gesetzte Bindung al-
lein an das eigene Gewissen transzendieren, ergän-
zen oder selbst zum Bestandteil „gewissenhaften“



Handelns werden10). Wenn der Vorstoß von Wal-
ter Strauß scheiterte, diese deklaratorische Formel

, aus dem späteren Artikel 38 zu streichen, dann
daran, daß der Abgeordnete im Konfliktfall mit
dem Parteiapparat eine zusätzliche Stütze haben
sollte. Daß die Formel selbst nur Selbstverständli-
ches festschrieb, war allgemeiner Konsens. Die Be-
ratungen vermitteln bei durchaus unterschiedlichen
Akzenten nicht den Eindruck, daß irgendjeman-
dem das 19. Jahrhundert als Leitbild vorschwebte.
Auch jene, die den Schutz der Abgeordnetenper-
sönlichkeit betonten, besaßen ein klares Bild von
den die Wirklichkeit im Normalfall strukturieren-
den Interessen-, Partei- und Wählerbindungen11).

Daß Artikel 38 den Blick auf diese Wirklichkeit
verstellen und Interpretatoren, die ihn nicht verfas-
sungsrechtlich, sondern moralisch verständen, dazu
veranlassen werde, „dieselbe höhnische Kritik zu
üben wie zur Zeit der Weimarer Verfassung“12),
war das Kemmotiv für den Vorschlag, auf eine
Deklaration des Selbstverständlichen zu verzich-
ten. Im Grunde war es ein volkspädagogischer Vor-
stoß in Richtung aufein realitätsnahes Verfassungs-
verständnis.

Diese Diskussion um die Kodifizierung des freien
Mandats war eine der wenigen, die überhaupt die
Einstellungen der Bürger zu elementaren institutio-
neilen Fragen und damit die erst später so genannte
„politische Kultur“ miteinbezog. Wer die entspre-
chende Dauerkritik am Bonner Parlamentarismus
kennt, wünscht sich, es wäre 1949 gelungen, das
Abgeordnetenbild im Grundgesetz mit gleicher
Komplexität zu gestalten, wie es grundsätzlich im
Bewußtsein der Verfassunggeber verankert war.
„Wer sind denn die Parteien, und wie kommen Mei-
nungen der Parteien in den Parlamenten zustande?
Doch dadurch, daß die Vielzahl der Abgeordneten
dieser Partei in ihrer Fraktion die Meinung der Par-
tei herausbildet. . .“ meinte Heiland zutref-
fend ) ,13 und Löwenthal fügte hinzu: „Natürlich ist
der Abgeordnete seinem Gewissen gegenüber ver-
antwortlich, aber nicht nur seinem Gewissen, son-
dern auch wieder seinen Wählern. Man kann nicht
darüber hinweg, daß er letzten Endes seinen Wäh-
lern Rede und Antwort stehen muß.“ ) Dem Par14 -
lamentarischen Rat war durchaus bekannt, daß die
Freiheit des Abgeordneten im Dreieck von Partei,
Wählerschaft und Parlamentarier angesiedelt ist.

Im Sinnzusammenhang des Grundgesetzes spie-
gelt sich diese Einsicht wider. Aber der Wortlaut
des Artikels 38 gibt bis heute Anlaß zu Mißver-
ständnissen.

Wurden hier die unterschiedlichen Perspektiven
und partiell sogar jhre potentiellen Wirkungen be-
dacht, so blieb das parlamentarische Regierungssy-
stem — wenigstens in der politikwissenschaftlichen
Bedeutung dieses Begriffs — in der Verfassungsdis-
kussion systematisch ausgeklammert. Viele Fragen
blieben offen — eigentlich alle Grundfragen, so
zum Beispiel die Verschmelzung von Parlament
(genauer: Parlamentsmehrheit) und Regierung als
regierende Mehrheit, die immer dann eintreten
muß, wenn dem Parlament die Aufgabe der Regie-
rungsbildung unabweisbar zugemutet wird; die dar-
aus entstehende besondere verfassungspolitische
Funktion der Opposition oder auch das Problem
eines umfassenderen und moderneren Gewaltentei-
lungsbegriffs. Von Ludwig Bergsträsser ausgehend,
hat es einen Vorstoß gegeben, diese Diskussion
zumindest anzusprechen15). Er verlief nicht erfolg-
reich. Insofern verbarg sich hinter der modernen
Konstruktion eines parlamentarischen Regierungs-
systems ein im Grunde nach wie vor konstitütiona-
listisches Parlamentsverständnis.

Ein solches Parlamentsverständnis charakterisiert
selbst die marxistische und gemäßigte Kritik, die als
Ergebnis der Verfassungsdiskussion die Sicherung
der Regierungsstabilität auf Kosten von Parla-
mentsfunktionen beklagt. Diese Kritik beruht auf
einem Mißverständnis, denn Regierungsstabilität
ist Regierungslagerstabilität. Regierung ist, wie
Hugo Preuß es 1919 ausgedrückt hatte, „Fleisch
vom Fleische“ ) des Parlaments. Aber das hatte
schon die Weimarer Nationalversammlung nicht
begreifen mögen. Man könnte vielleicht sogar das
konstruktive Mißtrauensvotum selbst als Mißver

16

-
ständnis bezeichnen, zumindest dann, wenn man
von einer systemkonformen parlamentarischen
Mentalität ausgeht. Diese Mentalität war damals
noch nicht vorhanden, hat sich aber im historischen
Gefolge im praktischen Verhalten deutlich heraus-
gebildet. Der Wille zur Macht und das Wechselspiel
zwischen regierender Mehrheit und Opposition ha-
ben sich anders als in Weimar eingestellt — nicht
zuletzt auch aufgrund eines zeitgemäßen Parla-
mentsverständnisses der beiden Parteiführer Ade-
nauer und Schumacher, das frühzeitig zum Aus-
druck kam. In diesem Punkt waren — und sind -
Adenauer und Schumacher der Öffentlichkeit weit
voraus.



II. Der Bundestag — eingewurzelt in die politische Kultur?

Im Parlamentarischen Rat blieben elementare
verfassungspolitische Zusammenhänge des par-
lamentarischen Regierungssystems ungeklärt.
Auch eine begleitende öffentliche Diskussion fand
kaum statt.

Gleichwohl gilt heute die parlamentarische Demo-
kratie in der Bundesrepublik als eingewurzelt (siehe
Tabelle 1). Vielfach wurde nachgewiesen, daß die
Zustimmung zu diesem System zunächst über seine
(ökonomische) Leistungsfähigkeit wuchs, seit den
späten sechziger Jahren aber seine demokratisch-
partizipatorischen Qualitäten eigene Attraktivität
entfalteten und Stabilität und Legitimität stifte-
ten17). Die grundsätzliche Unterstützung für den
Bundestag wuchs schon seit dem ersten Jahrzehnt
seiner Existenz18), in wachsendem Umfang unab-
hängig davon, ob die Befragten die Regierung ab-
lehnten oder die konkrete parlamentarische Arbeit
ungünstig einschätzten ) .19

Allerdings fragt sich, ob mit dem üblichen demo-
skopischen Instrumentarium nicht nur formale und
oberflächliche Befunde erhoben, sondern auch Fra-
gen nach der Qualität der Demokratie, nach ihren
institutioneilen Implikationen und nach ihrem kom-
plexen Verständnis beantwortet werden können.
Das Rüstzeug dafür steht nicht zur Verfügung, und
immer wieder erheben sich Zweifel, ob die demo-
skopischen Analytiker — aber nicht nur sie — hin-
reichende systematische Kenntnisse über Theorie
und Praxis der parlamentarischen Demokratie be-
sitzen. Der Bundestag nutzt indessen nicht einmal
dieses unzulängliche Instrumentarium und begibt
sich damit der Chance, auf dessen Weiterentwick-
lung Einfluß zu nehmen: Das anfallende Material
wird lediglich gesammelt.

Das Vertrauen zum Bundestag hat sich aufeinem in
jüngster Zeit niedriger werdenden Niveau stabili-
siert (siehe Tabelle 2). Die Vertrauenseinbrüche
zwischen 1986 und 1988 erfolgten besonders in den
unteren Bildungsschichten. Zusätzlich zeigte sich,
daß bei Anhängern von Protestparteien das Miß-
trauenspotential — von den Anhängern der GRÜ-
NEN vertrauten dem Bundestag 1986 nur 41 Pro-
zent, von denen der Republikaner 1989 nur 31 Pro-
zent — überwiegt: An den Rändern wächst ein sy-
stemkritisches Potential und fordert das Parlament
heraus. Das Mißtrauen der GRÜNEN gegen „Stell-
vertreterpolitik“, d. h. gegen repräsentative Demo-
kratie, ist bekannt. Die Republikaner stehen noch
vor den Türen und offenbaren in ihrer Programma-
tik pluralismusskeptische Tendenzen. Was sich hin-
ter Vertrauen oder Mißtrauen konkret verbirgt,
können nur qualitative Analysen offenlegen.

Wenn die Frage nach dem Vertrauen zum Bundes-
tag besser als alle anderen geeignet erscheint, den
Umfang prinzipieller, parteibindungs- und lei-
stungsunabhängiger Unterstützung zu messen20),
so wird in den jüngsten Umfragen ein erheblicher
Schwund an Grundvertrauen während der letzten
Jahre deutlich. Diesen Vertrauensschwund erfah-



ren die Abgeordneten als Ansehensverlust. Ende
1988 assoziierten 40 Prozent der Bürger mit dem
Begriff Bundestagsabgeordneter „Diäten, Groß-
verdiener, Schmarotzer und Selbstbediener“,
32 Prozent Arroganz, 29 Prozent Unaufrichtigkeit
und Prozent Abhängigkeit22 21). Zuvor schon war
die Einschätzung der Fähigkeiten der Abgeordne-
ten fast auf das Niveau von 1951 gesunken (siehe
Tabelle 3), und das Ansehen des Bundestagsabge-
ordneten unter Berufen auf eine mit25 tlere Posi-
tion noch hinter „Hausfrau/Hausman" zurückge-
fallen22). Die Abgeordneten empfinden selbst ei-
nen deutlichen Ansehensverlust, wobei ihre Per-
zeption dieses Ansehensverlustes sogar noch sehr
viel ungünstiger ausfällt als das Urteil der Bürger
(siehe Tabelle 4).

Wahrscheinlich trifft die These zu, die geringe
Selbsteinschätzung des Abgeordneten sei vor allem
auf das Politikerbild in der Berichterstattung der
Medien zurückzuführen23), die durchaus kritikbe-

dürftig erscheint, was das dort anzutreffende Parla-
mentsverständnis betrifft24). Die Einbrüche im
Vertrauen zum Bundestag und die Prestigeverluste
der Abgeordneten sind indes auf Entwicklungen
seit der Mitte der achtziger Jahre zurückzuführen.
Ihre Ursachen dürften in zwar ganz wenigen, dafür
aber tiefgreifenden Affären sowie im diffusen Er-
scheinungsbild der politischen Führung und der
Strittigkeit einiger wichtiger Gesetzgebungspro-
jekte zu finden sein. Das würde bedeuten, daß das
Grundvertrauen zur Institution und zu den Abge-
ordneten aufgrund konkreter politischer (Fehl-)
Leistungen geschwunden ist und das Parlament ein
Stück bereits gewonnener selbstverständlicher Le-
gitimität verloren hat — ein Umbruch, der zum
einen die bisher überwiegend positiven Einschät-
zungen (auch soweit sie vorsichtiger argumentie-
ren)25) hinsichtlich der Einbürgerung des Parla-
mentarismus in die politische Kultur der Bundesre-
publik relativiert und der es zum anderen den Ab-
geordneten erschwert, durch Wahlkreisarbeit zur
(Re-)Stabilisierung hohen Grundvertrauens zum
Bundestag beizutragen.
Es könnte sogar sein, daß die jüngste Entwicklung
die „Arbeitsbedingungen“ der Abgeordneten in der
politischen Öffentlichkeit beeinträchtigt. Zudem
müssen wohl aktuelle Folgen des Wertwandels in
den sechziger und siebziger Jahren einkalkuliert
werden. Seither durchzieht eine Spannungslinie
zwischen „alten“ und „neuen“ Wertdimensionen



unsere politische Kultur. Wo die „neue“, akzentu-
iert auf Selbstverwirklichung angelegte Dimension
vorherrscht, dort besteht zugleich eine — wenn
auch schwach ausgeprägte — Disposition zu nega-
tiven Einstellungen gegenüber dem Staat und sei-
nen Organen; die Zufriedenheit mit dem Bundestag
ist äußerst gering26). Im Bereich verfassungspoliti-
schen Grundvertrauens — „diffuser“, also von kon-
kreten Leistungen unabhängiger und auf positive
Affekte abgestützter Legitimität — ist bei dieser
Bevölkerungsgruppe nur von „Restbeständen der
Legitimitätsgewährung“27) die Rede.

Die neue Spontaneität drückt sich in antiinstitutio-
nellen Einstellungen aus. Sie verwirklicht sich in 
einem Partizipationsbegehren, das weitgehend als
Selbstverwirklichung gegen eine als Einzwängung
empfundene Verfassungsordnung verstanden wird
und zu seiner Durchsetzung andere als parlamenta-
rische Verfahren einzuschlagen sucht. Daher be-
deutet Partizipation durchaus nicht immer Akzep-
tanz der parlamentarischen Prozeduren und Ver-
fahren, sondern sie kann im Gegenteil Herausfor-
derung anzeigen. Wer repräsentative Demokratie
als Notbehelf und Demokratie als plebiszitäre



Selbstentfaltung begreift, muß zwangsläufig gegen
„Stellvertreterpolitik“ (Repräsentation) und „Stell-
vertreter“ (Repräsentanten) opponieren: Der Legi-
timitätsglaube ändert sich. Zu untersuchen wäre.

ob zwischen dieser gewandelten Einstellung und
der geringen Einschätzung der Fähigkeiten der Ab-
geordneten sowie dem ebenfalls abnehmenden
Glauben, diese verträten in erster Linie die Interes-
sen der Bevölkerung (vgl. Tabelle 5, Seite 33), ein
Zusammenhang besteht. Für den gegenwärtigen
Einbruch „diffuser Legitimität“ (Grundvertrauen)
könnte ein Zusammenwirken aktueller und struktu-
reller Entwicklungen ursächlich sein.

Falls dies zutreffen sollte, wäre es für die Abgeord-
neten um so schwieriger, darauf zu reagieren. Je
mehr ihr Prestige sinkt, um so weniger sind sie in 
der Lage, durch konkrete Wahlkreis- und Öffent-
lichkeitsarbeit die Position des Bundestages zu fe-
stigen. Generell gilt bei Umfragen, daß das Urteil
um so schlechter wird, je abstrakter die abgefragten
Objekte sind. Der einzelne Abgeordnete ist erfahr-
barer als das Parlament oder gar als „die Politik“.
Insofern hat das Bild des Bundestages bisher immer
von der bessereren Einschätzung seiner Mitglieder
profitiert28). Soweit sich diese reduziert, verliert
natürlich auch jener Profit an Bedeutung.

Für die Abgeordneten hat die Arbeit an der Basis
nicht an Bedeutung verloren. Die Wahlkreisarbeit
ist für sie von hoher Wichtigkeit (Tabelle 6, Sei-
te 33), und sie widmen ihr traditionell einen erheb-
lichen Anteil ihres Zeitbudgets. Auf der Liste der
Personen, zu denen sie besonders häufig Kon-
takt pflegen, nehmen „Parteifreunde aus dem
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t
28) Vgl. S. Schüttemeyer (Anm. 20), S. 210 ff.

„Wahlkreis“ und „Bürger“ einen gesicherten Platz
ein, und zwar in generellen Gesprächen (Tabelle 7)
wie auch in Gesprächen über die Themengebiete,
auf die sich die Parlamentarier spezialisiert ha-
ben ).29 Dabei gibt es keinen Unterschied zwischen
Bundestags- und Landtagsabgeordneten. Sie schät-
zen sich im übrigen als zugänglich und offen für
gesellschaftliche Anforderungen und Anfragen ein,
sehen sich aber, soweit es um Fragen von großer
Bedeutung geht, im Prozeß der Meinungsbildung
mehr in der Rolle des Beeinflußten denn in der des
Beeinflussenden (vgl. Tabelle 8).

Konfrontiert man die hohe Bedeutung der Präsenz
im Wahlkreis für die Abgeordneten, ihre dichten
kommunikativen Beziehungen zu Bürgern und In-
teressenorganisationen 30) sowie ihre deutliche Sen-
sibilität für Einflüsse aus der Öffentlichkeit mit der
Einschätzung ihrer Reaktionsbereitschaft auf den
Wählerwillen durch die Bürger (Tabelle 9), so tut
sich zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung offen-
sichtlich eine tiefe Kluft auf: Die Bürger nehmen
den Abgeordneten ihr Engagement nicht ab. Wäh-
rend die einen unter der Last der Basisarbeit stöh-
nen, bescheinigen ihnen die anderen, sie kümmer-
ten sich nicht darum. Die Erklärung dafür kann nur
die Tatsache sein, daß der einzelne Mandatsträger
auch bei großem Engagement und Zeitaufwand an
der Basis immer nur Minderheiten erreicht — und
daß es auch stets nur Minderheiten sind, die sich
erreichen lassen bzw. selbst Kontakt zum Volksver-
treter aufnehmen wollen. Soweit dieser nicht er-29



kennt, daß seine Responsivität lediglich durch Minder-
heiten ausgebeutet wird, gewinnt er für sich selbst ein
hohes Maß kommunikativer Zufriedenheit31)- Dem
Parlamentarismus erwächst an dieser Front jedoch
eher Kritik als Zustimmung und Unterstützung.

32) Zum Begriff: Herbert Uppendahl, Repräsentation und
Responsivität. Bausteine einer Mumie responsiver Demo-
kratie, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 12 (1981),
S. 123-134.
33) Wie sollten sie auch, solange nur etwa die Hälfte der Bürger
(laut Institut für Demoskopie Allensbach 1988 — 54 Prozent;
1983 — 59 Prozent; 1981 — 57 Prozent) wissen, daß es einen für
ihren Wahlkreis zuständigen Abgeordneten gibt. Ebenfalls die
Hälfte der Bürger glaubt (laut Institut für Demoskopie Allens-
bach 1988 — 51 Prozent; 1983 — 53 Prozent; 1981 — 49 Pro-
zent), ihr Brief an ihren Abgeordneten werde von diesem nicht
gelesen, und unterschätzt damit erheblich die Bereitschaft des
Abgeordneten, Wählerinteressen zur Kenntnis zu nehmen.

34) Zumal die Bürger bis heute zu mehr als 80 Prozent beto-
nen, daß wir ein Parlament „brauchen“. Aber was für eines?
Die Daten bei P. Schindler, Datenhandbuch 1980 bis 1987,
Baden-Baden 1988, S. 932.
35) Vgl. Suzanne S. Schüttemeyer, Der Bundestag im Urteil
der Bürger. Zur Parlamentarismusperzeption in der Bundes-
republik, in: D. Berg-Schlosser/J. Schissler, (Anm. 1),
schätzt, mehrere Untersuchungen zusammenfassend, „zwi-
sehen einem Fünftel und einem Viertel der bundesdeutschen
Erwachsenen“ als informiert und interessiert ein (S. 412).
36) Vgl. bspw. U. Thaysen/R. H. Davidson/G. Livingston
(Anm. 24).
37) So früher schon Uwe Thaysen, Parlamentarisches Regie-
rungssystem in der Bundesrepublik Deutschland. Opladen
1976. Zusammenfassend S. Schüttemeyer, (Anm. 35),
S. 412 ff.

„Responsivität“ bezeichnet die Ansprechbarkeit,
Reaktionsfähigkeit und Antwortbereitschaft der
Parlamentarier32). Sie ist die partizipatorische Tu-
gend politischer Führung und damit von fundamen-
taler Bedeutung für die Verankerung des Parla-
ments in der politischen Kultur, gilt es doch als zen-
trales Organ demokratischer Legitimation politi-
schen Handelns. Aus den vorgelegten Befunden
ergibt sich keineswegs eine defizitäre, sondern eine
leerlaufende Responsivität, da die Bürger in breiter
Mehrheit die Zugänglichkeit der Abgeordneten er-
heblich unterschätzen und deren praktische Ange-
bote nicht nutzen33).

Diese Befunde rechtfertigen es keineswegs, anti-
parlamentarische Affekte zu diagnostizieren ). Sie
relativieren aber den Optimismus, der von einer
hohen genere
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llen Systemzufriedenheit ausgeht.
Hinter dieser Fassade gilt es zu differenzieren. Für
fundamentale Herausforderungen des Parlamenta-
rismus gibt es gegenwärtig sicher keinen sehr
fruchtbaren Nährboden. Aber ebensowenig gibt es
fundierte Kenntnisse über das Parlament und reges
Interesse an ihm ) . Die Deutschen haben ein ge35 -
rade im internationalen Vergleich funktions- und
leistungsfähiges Parlament36), in ihrer Mehrheit
wissen sie es jedoch nicht. Daß es heute wie vor
vierzig Jahren keine realistische Alternative zum
Parlamentarismus gibt, bedeutet noch nicht dessen
krisenfeste Einwurzelung in der politischen Kultur.
Wo Kenntnisse fehlen, fehlen zwangsläufig ange-
messene Urteilskriterien.

Ohne etablierte Traditionen sind die politischen Eli-
ten aus Vernunft und Überzeugung 1949 pragmatisch
in die parlamentarische Demokratie eingestiegen.
Nimmt die Mehrheit der Bürger diese Demokratie
bis auf den heutigen Tag eher hin, statt sie sich ko-
gnitiv und affektiv anzueignen? Das hier angedeutete
Defizit verschärft sich, sobald die Funktionen des
Bundestages, ihr grundlegendes Verständnis und die
Einschätzung ihrer aktuellen Erfüllung in die Unter-
suchung einbezogen werden ) oder gar jene Fragen
über ele
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mentare Strukturen und Prozesse des parla-
mentarischen Regierungssystems (regierende Mehr-
heit als Funktionseinheit, Opposition als Widerpart,
Elemente moderner Machtbalancierung), die auch
1949 im Parlamentarischen Rat offen und unbehan-
delt geblieben waren.

In mancherlei Hinsicht weisen Parlamentarier und
Bürger die gleichen Defizite auf. Der Bundestag ist
selbst allzu lange vor Öffentlichkeitsarbeit zurück-
geschreckt. Seine Verfahrensweisen sind noch im-
mer zu intransparent, um die Öffentlichkeit tatsäch-
lich in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Dies
ist ein Dauerthema der Parlamentskritik. Es gibt
also auch innerparlamentarische Ursachen für die
genannten empirischen Befunde. Deren Bedeutung
liegt darin, daß an sich ein angemessenes Verständ-
nis des Parlamentarismus für Legitimität und



Grundvertrauen wesentlich ist. Bei mangelhafter die tragenden Prinzipien repräsentativer Demokra-
Verankerung im Bewußtsein der Bürger könnten tie in der Tat erodieren38).

III. Gegenkonzepte als Herausforderung und Hypothek

Trotzdem: Bonn kennt den verbissenen, kämpferi-
schen fundamentalen Antiparlamentarismus der
Weimarer Republik nicht. Aber Gegenkonzepte
zum Parlamentarismus waren und sind auch in der
Bonner Demokratie virulent. Am weitesten ging
noch die radikale spätmarxistische Systemkritik der
Außerparlamentarischen Opposition seit den spä-
ten sechziger Jahren, die aus der angeblichen Kor-
rumpierung des klassischen Parlamentarismus in 
der Gegenwart die Notwendigkeit seiner Überwin-
dung in der Zukunft folgerte.

Dieser Ansatz geht von irrealen historischen Vor-
aussetzungen aus und erhebt literarische Fiktionen
zum Idealtypus und zum kritischen Maßstab aktu-
eller Phänomene. Ein methodischer Irrweg, der
nichtsdestoweniger unverdrossen weiter beschrit-
ten wird. An den Idealen — nicht der konkreten
Realität — des 19. Jahrhunderts gemessen, muß
der gänzlich anders entwickelte Parlamentarismus
des 20. Jahrhunderts um so tiefer fallen. Wenn Jo-
hannes Agnoli beklagt, es gebe „die klassische par-
lamentarische Demokratie schon längst nicht
mehr“ ), und wenn er sie, so wie er sie versteht, in 
Deutschland überwunden sieht,
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so kann man dage-
gen nur sagen: Es gab sie noch nie — schon gar nicht
in der deutschen Verfassungsgeschichte.

Der Scheidebegriff der Auseinandersetzung ist
„Herrschaft“. Legitimation von Herrschaft als
wichtigste Funktion des Parlaments in der Demo-
kratie kann nur kritisieren und als Dekadenz verur-
teilen, wer Herrschaft an sich ablehnt und Demo-
kratie als Selbstherrschaft des Volkes, nicht auch
als legitime, verantwortliche und rechtsstaatlich
eingehegte Herrschaftsordnung begreift. Dieser
Ansatz bekennt sich auch noch heute zu ungebro-
chener Kontinuität, nur daß man inzwischen von
gesellschaftlicher Autonomie spricht, wenn der Zu-
stand der Herrschaftslosigkeit gemeint ist.

Ende der sechziger Jahre wurde uns — ebenso wie
heute wieder — das Rätesystem als Alternative an-
geboten: hoffnungsfroh und ohne empirische Absi-
cherung. Der Weg dorthin soll gebahnt werden
durch Fundamentalopposition, permanente Ob-
struktionspolitik und Organisation von gesellschaft-
lichem Dissens: Argumente nicht von 1968, son-

dem aus den achtziger Jahren ). Zweifel sind er40 -
laubt, ob die vorgeschlagene Alternative von den
Voraussetzungen her dazu führen kann, die demo-
kratischen Verheißungen zu verwirklichen, noch
größere Zweifel, ob sie in der Lage ist, jene Pro-
blemlösungskapazität und Steuerungsfunktion zu
entwickeln, die angesichts der gegenwärtigen und
zukünftigen Herausforderungen notwendig sind,
Die große Alternative scheitert an beiden Proble-
men. Das muß die nicht stören, denen Empirie und
Parlamentarismus gleichgültig sind, aber es muß
jene alarmieren, die Wert auf eine pluralistische
Demokratie und auf Parlamentarismus als legiti-
mierende Struktur politischer Willensbildung le-
gen.

Diese Sorge muß inzwischen auch vereinzelten in-
tellektuell verbrämten rechtsreaktionären Positio-
nen gelten, die von den Parlamenten die Rückkehr
zur Unterordnung unter den Mythos der Nation
und statt der Artikulation parteipolitischer Vielfalt
die Demonstration von Geschlossenheit, bestem
falls eine Art ständischer Repräsentation erwar-
ten41). Man brauchte solche Abstrusitäten nicht
weiter zu beachten, ginge es nicht auch ihnen um
die Entmachtung des Parlaments und um die Ein-
ebnung gesellschaftlicher Pluralität von oben her,
und zeichnete sich gegenwärtig nicht eine in ihrer
Breite schwer abzuschätzende antiparlamentari-
sche oder apolitische Diskussion ab. Auf einmal
wird auch von Hayeks verstaubtes elitäres Konzept
ausgegraben, und in aller Öffentlichkeit und mit
allem Emst suchen honorige Zirkel nach einer
neuen Versammlung oder einem neuen Experten-
gremium für Gesetzgebung42), obgleich wir dieses
Gremium längst besitzen: den Bundestag. Auch
dahinter stehen natürlich Vorbehalte gegen die plu-
ralistisch-parlamentarische Willensbildung.

All diese kritischen Ansätze widerstreiten sich zwar
in ihren Ausgangsorientierungen. Aber sie haben
das gleiche Ziel, nämlich die Entmachtung des Par-
laments. Entweder sollen gegen das Parlament Ein-
heit und Staatsmacht gestärkt werden oder aber
Basis und Volk. Die Diskussion ist offen und viel



fältig. Sie zusammenzufassen, bedeutet mit Sicher-
heit. sie zuzuspitzen. Trotzdem seien noch folgende
Bemerkungen gewagt: In der Zielvorgabe, „das
parlamentarische System grundsätzlich hin auf eine
direkte Demokratie zu verändern“ (Die GRÜNEN
Hessen), liegt kein Bekenntnis zum repräsentativen
Parlamentarismus, sondern die Absicht zu seiner
Überwindung. Die Richtung offenbart sich in Vor-
schlägen, möglichst viele Kompetenzen aus den
Parlamenten herauszuverlagern. Als Stichworte
seien genannt: Basis- und Betroffenheitsdemokra-
tie, imperatives Mandat, Plebiszit und „Druck auf
das Parlament“ ). Mehr als ein Mißverständnis des
Parlamentarismus ist auch die Idee, ihn lediglich
„mitzubenut
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zen“ bei einer Strategie der Mobilisie-
rung der Massen und des Systemumbaus. Gegen die
plurale Konkurrenz richtet sich die postulierte
Herrschaft höheren Bewußtseins über die angeblich
apathische und unaufgeklärte Mehrheit: der land-
auf landab geführte Kampf gegen die „Mehrheits-
demokratie“44), die in Wirklichkeit Minderheiten
umfassend schützt, sich aber der Notwendigkeit zu
Entscheidungen im Rahmen einer Freiheit und
Recht schützenden wertgebundenen Ordnung nicht
begeben kann. „Neue Spontaneität“ und opportu-

nistisches Verhältnis zur Gewalt laufen auf eine
Entformalisierung der politischen Willensbildung
und auf die Erosion legitimierender Strukturen und
Verfahren hinaus.

Institutionen und Verfahren sind jedoch nicht nur
„formal“. Sie repräsentieren vielmehr „Sinn“. Von
daher ist dem Versuch zu widersprechen, eine Kluft
zwischen der Staatsidee und der Staatsorganisation
der Bundesrepublik aufzureißen. Dieser Versuch
ist künstlich. Die Verfassunggeber haben vielmehr
in dieser Form parlamentarischer Demokratie das
organisatorische Mittel zur Verwirklichung der frei-
heitlichen Staatsidee gesehen — und sie stehen da-
bei nicht allein; sie stehen vielmehr in einer langen
Tradition verfassungsgeschichtlicher Kämpfe um
die Verwirklichung dieser Idee.

Die parlamentarische Demokratie wird an den ge-
schilderten Herausforderungen nicht scheitern.
Aber die Defizite und Hypotheken der politischen
Kultur sollte man kennen, weil sie den Alltag und
die Entfaltungschancen dieser Demokratie bela-
sten. Sie erschließen sich nicht durch den üblichen
Blick auf demoskopische Daten.

IV. Was denken die Bürger?

Was denken die Bürger wirklich über ihr Parla-
ment? Wir wissen es nicht verläßlich, da uns syste-
matische Erhebungen fehlen. Langjährige Beob-
achtung und Erfahrung führen jedoch zu der These,
daß traditionsbestimmte Inhalte des politischen Be-
wußtseins, die Grundzügen des Parlamentarismus
widerstreiten, keineswegs gänzlich überwunden
sind. Dazu nur einige skizzenhafte Hinweise.

Parlamente, gemäß den unterschiedlichen Interes-
sen und Meinungen der Bürger zusammengesetzt,
repräsentieren das Gemeinwesen in seinen Ausein-
andersetzungen. Sie müssen diese Auseinanderset-
zungen geradezu zum Ausdruck bringen. Unsere
politische Kultur ist aber von einer Hypothek bela-
den, die den profilierten und polemischen parla-
mentarischen Dialog als unwillkommenen, ja stillo-
sen Streit auffaßt. Inhalt und Form der Debatten
sind gar nicht so ausschlaggebend dafür, daß Bürger
sich brieflich gegen „ein unwürdiges und beschä-
mendes Bild“ der Volksvertretung, gegen „polemi-
sche Ausbrüche, Infamie“ der Abgeordneten ver-
wahren und „ein dreimaliges Pfui“ gegen den Bun-

destag schleudern45). In den fünfziger Jahren er-
folgten auf Rundfunkübertragungen aus dem Ple-
num derart heftige Reaktionen, daß Präsidium und
Ältestenrat über die Einstellung dieser Sendungen
nachdachten. Alles in allem ist der Debattenstil im
Bundestag indes alles andere als stil- und würdelos.
Traditionelle Harmoniebedürfnisse kann er freilich
nicht befriedigen, solange die parlamentarische De-
mokratie durch eine breite, konfliktoffene Zone
gekennzeichnet ist.

Parlamente sind notwendigerweise parteiendemo-
kratisch strukturiert und organisiert. Parteien sind
aber nach wie vor jene politischen Institutionen,
gegen die erhebliche Vorbehalte bestehen. Sie lei-
den derzeit ganz besonders unter Vertrauensent-
zug46). Darüber hinaus bestehen sehr diffuse Vor-
stellungen über das Verhältnis zwischen Abgeord-
netem und Fraktion — gerade so, als ob es einen
Gegensatz zwischen freiem und fraktionsgebunde-
nem Abgeordneten gäbe. Befürchtungen des Parla-
mentarischen Rats bestätigen sich heute. Fraktio-
nen sind Sohdargemeinschaften. Ständig gewinnt
man aber den Eindruck, daß die Öffentlichkeit ihr
Ideal im unsolidarischen, zumindest parteilich un-
gebundenen Abgeordneten sieht, während Abge-



ordnetet doch nur werden kann, wer sich im Rah-
men einer Partei besonders profiliert hat.

Schließlich: Gegenüber Harmoniebedarf. Konflikt-
scheu und Antiparteienaffekt ist Opposition gera-
dezu als Konflikt, Parteilichkeit und Widerspruch
institutionalisiert. Wir definieren unser politisches
System vor allem damit und unterscheiden es da-
durch von anderen47). Aber diese Einsichten grei-
fen verfassungspolitisch nicht, wenn in der Alltags-
praxis die Akzeptanz der kritisch-alternativen Op-
positionsrolle an politisch-kulturellen Hypotheken
scheitert.

Die Öffentlichkeit weiß wenig von der tatsächlichen
verfassungsrechtlichen und -politischen Rolle des
Bundestages, von seinen Kompetenzen und Ver-
fahrensweisen, seiner Stellung im Machtgefüge der
Republik ). Im wesentlichen verweilt sie bei Ober48 -
flächenphänomenen wie Debattenstil und leerem
Plenum49). Die populäre Diskussion dringt zum
Grundproblem der Einwurzelung des Parlamenta-
rismus in der politischen Kultur nicht vor. Sie orien-
tiert sich zudem weitgehend an überkommenen und
unzutreffenden „klassischen“ Leitbildern, die in 
der Tat in der politischen Kultur verankert zu sein
scheinen — also zu grundlegenden Einstellungen

und Werten gehören. Von daher besteht ständig die
Gefahr, den modernen Parlamentarismus, der
diese überholten Orientierungen tatsächlich — und
auch von Verfassungs wegen — hinter sich gelassen
hat, an antiquierten und fiktiven Maßstäben zu
messen.
Das Grundgesetz vollzog den Bruch mit den macht-
losen Phasen des Parlamentarismus, die viele für
seine goldenen halten.
Ist in die politische Kultur tatsächlich die Einsicht
eingegangen, daß sich die Aufgaben des Bundesta-
ges nicht nur in Gesetzgebung und Kontrolle der
Regierung erschöpfen, sondern daß ihm durch die
konsequente Entscheidung des Parlamentarischen
Rates die Funktion politischer Führung zugefallen
ist — konzeptionell wie personell50)? Der Bundes-
tag muß nicht nur debattieren. Er — genauer: seine
Mehrheit — muß die Regierung bilden und stabil
halten, akzeptable Regierungskonzepte erarbeiten
und Legitimität sichern. Er muß dies angesichts
sprunghaft gewachsener Staatsaufgaben tun, denn
auch der Staat ist nicht mehr der des 19. Jahrhun-
derts, der sich von Eingriffen in die Gesellschaft
weitgehend zurückzog. Anders der heutige Sozial-
staat. Soll unter diesen gewandelten und komple-
xen Bedingungen kompetent politisch gestaltet
werden, dann verlangt politische Führung im mo-
dernen Staat parlamentarische Arbeitstechniken
jenseits der traditionellen Orientierungen, nämlich
Spezialisierung, Arbeitsteilung und moderne Hilfs-
mittel.
Politische Führung durch das Parlament heißt auch,
daß der Bundestag der Macht im Staat nicht mehr
gegenübersteht, sondern in sie eingerückt ist. Die
Mehrheit regiert, und die Opposition bildet den
öffentlich kontrollierenden Widerpart. Das Grund-
gesetz verlangt das so. Also muß man über „Gewal-
tenteilung“ — in Wahrheit über Hemmung und
Kontrolle von Macht — phantasievoller nachden-
ken als üblich ) .51



Die Frage, die sich am Ende aufdrängt, lautet:
Kann man tatsächlich von einer Verankerung des
Bundestages, des modernen Parlamentarismus, in
der politischen Kultur der Deutschen ausgehen,
wenn sich tagtäglich Zweifel aufdrängen, ob dessen
umfassende Aufgabenstellung und die grundle-
gende Struktur des politischen Systems, in dem er
wirkt, angemessen verstanden werden? Wir haben
gewiß mindestens ebenso viele diffuse Parlamenta-
rismusvorstellungen, wie wir „diffuse“ Legitimität
besitzen. Die Vorstellungswelt der Bürger ist weit-
gehend von der Tradition bestimmt. Das Grundge-
setz hat diese Traditionen mit seinen spezifischen
Aufgabenzuweisungen an den Bundestag und mit
seiner Systemkonstruktion ebenso hinter sich gelas-
sen, wie die meisten Abgeordneten in der parla-
mentarischen Praxis „klassischen“ Wegweisern

nicht gefolgt sind. Folglich gibt es Friktionen zwi-
schen parlamentarischer Praxis und politischer Kul-
tur: Parlamentarier handeln unter Rahmenbedin-
gungen, die dort nicht zweifelsfrei verankert sind.
Diese Zweifel erstrecken sich weniger auf „den“
Parlamentarismus als auf seine konkrete Ausprä-
gung im parlamentarischen Regierungssystem.

Vielleicht ist die These mehr als ein Wortspiel, daß
es hinsichtlich der Einstellungen zum Parlament
hierzulande zwei politische Kulturen gibt: eine
starke, sich auch wirkmächtig artikulierende, die
vom traditionellen Erbe beherrscht ist, und eine
aufgeklärte, für die moderne Entwicklung offene,
die freilich schwächer zu sein scheint und im we-
sentlichen unter Praktikern und Experten im Ver-
borgenen blüht.



Rita Süssmuth: Der Deutsche Bundestag. Bewährung und Herausforderung nach vierzig
Jahren
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37-38/89, S. 3—6
Seit seiner konstituierenden Sitzung am 7. September 1949 hat der Deutsche Bundestag die zentrale Rolle
eingenommen und mit Leben erfüllt, die ihm durch das Grundgesetz zugedacht war. Seine starke Stellung
erklärt sich wesentlich aus den Lehren, die der Parlamentarische Rat aus den Erfahrungen mit der Wei-
marer Verfassung gezogen hatte.
Auch in Zukunft wird der Bundestag vor bedeutenden Herausforderungen stehen. Er muß sich ihnen
ebenso stellen wie mancher aktuellen Kritik an seinem Erscheinungsbild, an Verfahren und Ergebnissen
seiner Gesetzgebung oder seinen öffentlichen Debatten. Es wird darauf ankommen, daß der Deutsche
Bundestag, seine Mitglieder und die in ihm vertretenen Parteien das Verantwortungsbewußtsein, die
Sachlichkeit und dasjenige Maß an Gemeinsamkeit bewahren, die von den Bürgerinnen und Bürgern mit
Recht erwartet werden.

Annemarie Renger: Vierzig Jahre Deutscher Bundestag. Erfahrungen und Maßstäbe
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37-38/89, S. 7—12
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit dem Grundgesetz und der parlamentarischen Institution des
Deutschen Bundestages eine solide demokratische Basis gegeben, die den Anforderungen an einen moder-
nen Staat gerecht wird. Nach vierzig Jahren bundesdeutschem Parlamentarismus ergeben sich neue Fra-
gestellungen aufgrund der inzwischen gemachten Erfahrungen und aufgrund neuer Probleme, mit denen
sich die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland konfrontiert sieht. Diskutiert wird z. B. die Rolle
des Parlaments gegenüber der starken Stellung der Regierung. Demokratische Institutionen und das Vor-
handensein einer demokratischen Kultur sind noch nicht identisch mit der Lösung der anstehenden gesell-
schaftlichen Probleme. Wer jedoch diese Voraussetzungen für ihre Lösung leugnet, verliert sich im bloß
Ökonomischen, bloß Ökologischen, bloß Privaten. Der Bundestag wird die Herausforderungen der kom-
menden Jahre und Jahrzehnte bewältigen können; mehr plebiszitäre Elemente in unserer Verfassung zu
verlangen, wäre ein falscher Schluß.

Hildegard Hamm-Brücher: Ist unser parlamentarisches System in guter Verfassung?
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37-38/89, S. 13—20
Die nunmehr vierzigjährige Arbeit des Deutschen Bundestages zeigt, daß Artikel 38 GG — der die Rechte
des Abgeordneten beinhaltet — in der parlamentarischen Wirklichkeit dem Artikel 21 GG — der die
Stellung der Parteien und Fraktionen regelt — unterlegen ist, trotz aller Vorkehrungen der Verfassungs-
väter. die dies aufgrund der Erfahrungen der Weimarer Zeit verhindern wollten. Die Folgen sind bekannt:
Ansehensverlust des Parlaments und seiner Arbeit, Politikverdrossenheit der Bürger, die sich von „ihren"
Volksvertretern nicht mehr vertreten fühlen.
1984 hat eine Gruppe von Abgeordneten des Deutschen Bundestages den Artikel 38 GG wiederentdeckt
und sich in der Interfraktionellen Initiative Parlamentsreform zusammengeschlossen, um die Rechte des
einzelnen Abgeordneten zu stärken und seine/ihre Mitwirkungsmöglichkeiten zu verbessern. Wenn aber
die Rolle des Bundestages als Ort der Kontrolle, der Initiative und der Mitverantwortung gesichert und die
Lücke zwischen Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit geschlossen werden soll, darfder Abge-
ordnete nicht zum weisungsgebundenen Fraktionsfunktionär absinken.

Nevil Johnson: Zum Selbstverständnis des Deutschen Bundestages
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37-38/89, S. 21—27
Der Deutsche Bundestag hat seine legislativen Aufgaben ebenso erfolgreich ausgefüllt wie die schwierige
Doppelrolle des Parlaments, zugleich Kontrollorgan und Rückhalt für die Regierung zu sein. Er hat das
Verständnis für die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie in Deutschland vertieft und ist das
Reservoir, aus dem sich die Führungskräfte der Regierung rekrutieren. Wenn aber „das Wesentliche des
Parlaments“ diewöffentliche Debatte“ ist (Carl Schmitt), so weist der Bundestag gewisse Defizite auf:
Diskussion und Öffentlichkeit kommen in seinem Arbeitsanfall oft zu kurz, die Abgeordneten sind an die
Linie ihrer Parteien und Fraktionen gebunden, und die laufenden Geschäfte werden sorgfältig geplant. Der
Bundestag arbeitet sehr effektiv, aber es mangelt ihm an politischer Ausstrahlungskraft in der Öffentlich-
keit.

Heinrich Oberreuter: Zwischen traditionellem und aufgeklärtem Parlamentsverständnis.
Der Bundestag in einer gespaltenen politischen Kultur
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37-38/89, S. 28—39
Im Parlamentarischen Rat blieben wesentliche Fragen des parlamentarischen Regierungssystems unge-
klärt. Auch eine öffentliche Diskussion darüber fand kaum statt. Gleichwohl gilt die parlamentarische
Demokratie heute in der Bundesrepublik als fest verankert. Was die Bürger indessen tatsächlich über ihr
Parlament denken, wissen wir nicht verläßlich. Ihre Kenntnisse über das Parlament sind offenbar unzu-
länglich. und Umfragen zeigen, daß aufgrund von Affären und einer Vielzahl strittiger politischer Fragen
das Vertrauen zum Bundestag und zu seinen Abgeordneten nachgelassen hat.
Zwischen dem Selbstverständnis der Abgeordneten und ihrer Einschätzung durch die Bürger klafft eine
göße Lücke. Zudem wirken sich die Folgen des Wertewandels in den sechziger und siebziger Jahren aus.

■ ie politische Kultur ist gespalten. Diese Befunde rechtfertigen es keineswegs, generell antiparlamenta-
rische Affekte zu diagnostizieren oder den bundesdeutschen Parlamentarismus vor fundamentalen Her-
ausforderungen zu sehen. Sie relativieren aber den Optimismus einer hohen generellen Systemzufrieden-
heit und signalisieren zudem, daß es weiten Teilen der Öffentlichkeit an Kenntnissen über den Bundestag
und an einem tieferen Verständnis des Parlamentarismus immer noch mangelt.


